
Propositionsdekret.

Mir Mlyelm, von Gottes Onaden König von Wreußen etc.

entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten Ständen der RheinprovinzUnseren gnädigsten
Gruß und lassen ihnen folgende Propositionen zur Berathung und Erledigung zugehen:

1. Nach M 27 und 28 des Gesetzes vom 8. März d. Is., betreffend die Ausführung des
Bundesgesetzesüber den Unterstützungs-Wohnsitz,bedarf die Ginrichtung und Verwaltung des Land¬
armenwesensin der Rheinprovinz einer anderweitenRegelung. Wir lassen Unseren getreuenStänden
einen zu diesem Behufe aufgestellten Verordnuugs-Entwurf nebst Motiven zugehen uud sehen der
Aeußerung Unserer getreuen Stände über diesen Entwurf entgegen.

3. In Gcmäßhcit des 8- 35 desselben Gesetzes ist ein für den Betrag der Erstattungs¬
forderungen der ArmenvcrbändemaßgebenderTarif von Unserem Minister des Innern nach Anhörung
der^ Provinzial-Vertretung aufzustellen. Der Entwurf eines solchen Tarifs wird Unseren getreuen
Ständen durch den Landtags-Kommissariuszur Begutachtung vorgelegt werden.

3. Nach §. 41 desselben Gesetzes werden Unsere getreueil Stände die Wahlen von drei
Mitgliedern und eben so vielen Stellvertretern zu der für die Rheinprovinz mit dem Sitze in der
Stadt Cöln zu errichtendenDeputation für das Heimathswescn zu vollziehen haben und werden
Unseren getreuen Standen die näheren Mittheilungen hierüber von Unserem Kommissarius gemacht
Werden.

4. Unsere getreue» Staude werden ferner über die Zahl und Zusammeusetzungder nach
M. 18 resp. 23 desselben Gesetzes zu bildenden Negulirnngs-Kommissionenzu beschließen haben und
wird ihnen hierüber gleichfallseine besondere Vorlage zugchen.

5. NachdemUnsere getreuen Stände durch die finanzielle Vedrängniß des ostrheinischen
Bezirki straßenfonds des Negierungs-Vezirls Cöln sich veranlaßt gesehen haben, in der Petition vom
3- April 1868 an Uns die Bitte zu richten, daß dem gedachten Fonds zur Wiederinstandsetzung
mehrerer zerrütteten Chausscestreckenein zinsfreies Darlehen bis zu «5,0<)U Thalern aus Staatsmitteln
gewährt werde, haben Wir Unserer Staatsregicrung den Auftrag ertheilt, diejenigenMaßnahmen in
Erwägung zu ziehen, welche geeignet sind, die dauernde ordnungsmäßigeUnterhaltung sowohl der
ostrheinischen Bezirksstraßen des Regierungsbezirks Cöln, als auch der RheinischenVezirlsstraßen
überhaupt zu sichern. Für die auf Gruud dieser Prüfung vorgeschlageneVereinigung der in der
Rheittprovinz bestehenden Vezirksstrahcnfondszu einem Provinzialstraßenfonds ist der Entwurf eines
Regulativs uebst Motiven aufgestelltworden, welcher Unseren getreuen Siänden durch den Landtags-
Kommissariuszur Beschlußfassungvorgelegt werden wird.

1, Regelung des
LondarmenMescns.

2 Tarif für die
Erstatlungsfordeiiin-
gen der Armenvcr»

bände.

3. Deputation für
da? Heinmthswesen.

4. Ncgnüruiigs'KoM'
Missionen.

5. Vereinigung der
Bezirtsstlllhcii'Fond«
zu einem Provinzial«

straßcn'FondZ.
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8, Einführung brei¬
ter Radfelgen für die
öffentlichenWege des

Regierungsbezirks
Düsseldorf.

?. Bezirt«°Kommif°
sionen für die klassi-
siciite Einkommen¬

steuer.

8, Ausfchuß wegen
der Kriegsleisnmgen
und deren Vergütung.

9, Rentenbank°K«>
troll.

6. Einen weiteren Gegenstand der Beachtung Unserer getreuen Stande wird der Entwurf
eines Gesetzes,

betreffenddie Einführung breiter Radfelgen für die öffentlichen Wege des Regie¬
rungsbezirks Düsseldorf,

bilden. Wir fchcn der gutachtlichen Aeußerung Unserer getreuen Stände über diesen Gesetz-Entwurf
entgegen.

?. Zu den der Provinz ungehörigenVczirks-Kommissioncnfür die t'lassifizirteEinkommen¬
steuer haben Unsere getreuen Stände neue Mitglieder uud Stellvertreter in Gemäßheit des §. 24 des
Gesetzes vom 1. Mai 1851 zu wählen. Hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Bczirks-Kommifsionen
zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter, sowie hinsichtlichder übrigen bei den Wahlen zu beobachtenden
Momente bewendet es bei den Vorschriften,nach welchen die früheren Wahlen stattgefunden haben
und werden Unseren getreuen Ständen die Nachweisungender einkommcnsteucrvflichtigcn Einwohner
der einzelnenBezirkedurch Unseren Koinmissariusmitgetheiltwerden.

8. Unsere getreuen Stände werden ferner, soweit nöthig, die Wahl des Ausschussesin
Gemäßheit des §. 5 Nr. 2 des Gesetzes wegen der Kricgslcistungenund deren Vergütung vom 11.
Mai 1851 unter angemessener Betheiligung der einzelnen Stände zu bewirken haben.

9. Unfere getreuen Stände haben endlich mit Rücksicht ans die durch U. 5 und 4? des
Gesetzes vom 2. März 1850 in den Angelegenheitender Nentenbcmkihnen zugewieseneMitwirkung
und Kontrole, nach den näheren Mittheiluugcn, welche Uuser Koinmissarius machen wird, die Wahl
von Abgeordnetenund Stellvertretcn vorzunehmen.

In Betreff der laufenden ständischenVerwaltung werden Unseren getreuen Ständen die
nöthigen Mittheilungen durch UnserenKoinmissariuszugehen.

Die Dauer des Provinzial-Landtagcs haben Wir auf vier Wochenbestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 8. Juni 1871.

gez. Wilhelm.

gez. von Bismark, von Noon, von Mühlcr,
Gr. Eulenburg, Camphausen.

von Selchow,
zugleich für den abwesenden Minister für Handel:c.

An
die zum Provinzial-Landtage versammelten

Stände der Nhcinvrovinz.
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Grundzüge"
eines Negulalivs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen

Vermögens und der provinzialständischenAnstalten in der Uljeinprovinz.

8- 1. Zum Zwecke der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provin¬
zialständischen Anstalten der Rheinprovinz wird ein

ständischer Verwalt ungs -Ausschuß
bestellt.

§, 2. Der Ausschußbesteht aus:
1) dem jedesmaligen Landtagsmarschalle oder in Vchindcningsfällen desselbendem Stellvertreter

des Landtagsmarschallsals Vorsitzenden,
2) dem ersten ständischen Beamten (Landes-Dircctor §. 5 und L),
3) 15 Mitgliedern, welche von dem Provinziallcmdtageaus seiner Mitte unter angemessener Bethei¬

ligung der vier Stände gewählt werden.
Tie Wahl üä 3 erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren mit der Maßgabe, daß bei Ab¬

lauf der Wahlperiode die Mitgliedschaftim Ausschusse bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert.
Aus jedem Stande ist eine angemesseneZahl von Stellvertretern zu wählen, welche für den

Fall der Behinderung eines Mitgliedes des betreffenden Standes für die Dauer dieser Behinderung
nach der durch die erhaltene Stimmenzahl und bei Stimmengleichheitdurch das Loos zu bestimmen¬
den Reihenfolgeeintreten.

8. 3. Der Ausschuß hat die Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der pro¬
vinzialständischen Anstalten nach Maßgabe der Beschlüsse des Provinziallandtagcs, insbesondereauch
in Gemäßhcit des von diesem festzustellenden Finanzctals zu führen. In wie weit im Ucbrigcn der
Ausschuß die Verwaltung selbstständigzu führen, oder die Beschlußfassung des Provinziallandtags zu
erwirkenhat, wird, so weit die für die einzelnen Vcrwalningszwcigcbestehenden Reglementsdarüber
keine Bestimmung treffen, durch Beschlußdes Provinziallaudtags festgesetzt.

Der Ausschuß hat über die Ergebnisse der Verwaltung dem Provinziallandtage Icchrcs-Be-
richte zu erstatten.

Seineu Geschäftsgang regelt der Ausschußdurch eine von ihm zu entwerfende, durch Be¬
schluß des Provinzillllllndtllgcsfestzustellende Geschäfts-Ordnung.

§. 4. Der Landtags-Marschallund in dessen Verhinderungder Stellvertreter desselben führt
den Vorsitz im Ausschusse. Er beruft denselben nud leitet die Verhandlungennach Maßgabe der Ge¬
schäftsordnung (§. 3 a, S.). Er ist berechtigt,jeder Zeit, namentlichanch wenn der Ausschußnicht
versammelt ist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zu nehme» und sind die sämmtlichen stän¬
dischen Beamten verpflichtet,ihm jede verlangte Auskunft zu gewähren.

Maßregeln, welche nach seiner Ansicht die Befugnisseder ständischenBeamten überschreiten,
oder für den provinzialständischenVerband und die Aufgabcu dcsselbeu wesentliche» Nachtheil herbei¬
führen würde», kann er bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses beanstanden.

Auf Verlangen des Landcs-Directors (§. 6) wird er jedoch in diesem Fälle eine außer¬
ordentlicheSitzung des Ausschusses Behufs Entscheidung der Streitfrage ohne Verzug berufen.

*) B°m KöniglichenLandtags-Kommiss«!»« gemäß ". ' des Landtags-AbschiedesnülgeilM.

Ständischer Verwal-
tuugs°Ausschuß.

Zusammensetzung
des Ausschusses.

Wirkungskreis des
Ausschusses.

^andtagsmllischall.
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Ständische obere
Beamte.

Obliegenheiten des
Lande«<T>iiectois.

Ständische Bureau-
Beamte.

Ständische Loca<>
Commissionen.

Ständische
Instituts-Beamte.

Bestallungen.

§. 5. Zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgcschaftekann ein besoldeterOberbeamte
angestellt werden, welcher vom Provinzilll-Lllndtage zu wählen und vom Könige zu bestätigen ist.
Er führt den Titel eines Landes-Directors.

Die Anstellung erfolgt auf Zeit. Dem Landes-Director tonnen nach Bedürfniß noch andere
in gleicher Weise zu wählende obere Beamte (Landsyndikns,Directoren einzelner Verwllllungszwcige,
der Feuer-Societät, des Landarmenwcscns, der Hülfskasse :c.) zugeordnetwerden.

Die oberen ständischen Vcamten haben der Regel nach ihren Wohnsitzan dem von dem
Provinzial-Landtagc im Einverständnissemit dem Ober-Präsidenten zu bestimmendenSitze der ständischen
Verwaltung zu nehmen. Sie werden vom Landtagsmarschallin ihre Aemter eingeführt uud vereidigt.

Sofern die Anstellung eines Landes-Directors nicht erfolgt, werden die Funclionen des¬
selben vom Landtags-Marschall bczw. seinem Stellvertreter wahrgenommen.

§. 6. Der Landes-Director führt als erster ständischer Beamter, unter Betheiligung der
etwaigen anderen, ihm zugeordnetenBeamten s§. 5) die laufenden Geschäfte der Verwaltung selbst¬
ständig. Er bereitet die Beschlüssedes Ausschusses vor und trägt für die Ausführung der¬
selben Sorge.

Er vertritt die ständische Verwaltung nach außen, verhandelt Namens derselbenmit Be¬
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechselund zeichnet alle Schriftstücke.

Im Uebrigen wird der Umfang der Amtspflichtendes Landes-Directors und der etwaige»
anderen oberen ständischen Beamten, sowie ihre gegenseitigedienstliche Stellung von dem Ausschnssc
durch besondere Geschäfts-Instructionen geregelt, deren Genehmigung dem Provinzial-Landtagc vor¬
behalten bleibt.

Diese Geschäfts-Instructionen bestimmen anch insbesondere,inwieweit die Vefiignisfe des
Landes-Directors für einzelne Verwaltungszweige von den mit der speziellen Bearbeitung derselben
beauftragten Beamten (§. 5) sclbstständig wahrzunehmensind.

8. 7. Die Stellen der zur Besorgung der Bureau-, Kassen, technischen und anderen Ge¬
schäfte des Ausschusses nöthigen Beamten werden nach Zahl, Dicnsteinnahmeund Art der Besetzung
(auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Kündigung) auf Vorschlag des Ausschusses mittelst des Finanzetats
bestimmt.

Die Besetzung dieser Stellen, bei welcher die Bestimmungen des F. 11 des Reglements
über die Civilversorgung der Militairpersonen vom 20. Juni l8U? analoge Anwendung finden,
erfolgt durch den Ausschußselbstständig.

Diese Beamten werden von dem Landes-Director vereidigt und in ihre Aemter eingeführt.
Sie erhalten ihre Geschäfts-Instructionen vom Ausschusse.

Das ständische Kassen- und Rechnungswesenwird durch besonderesReglement geordnet.
F. 8. Für die unmittelbare Verwaltung und Veaufsichtigungeinzelner ständischerAnstalten

tonnen besondere ständische Eominissionenoder Lommissarebestellt werden.
Die Einsetzung, die Begrenzuug der Kompetenz und die An uud Weise der Zusammen¬

setzung derselben hängt vom Beschlusse des Proviuzial-Landtages ab. Die Wahl der Mitglieder
steht dem Ausschussezu, wenn sich der Provinzial-Landtag dieselbe nicht für einzelne Anstalten be¬
sonders vorbehält.

Tie Eommilsioncnoder Commissareempfangenvon dem Ausschüsse ihre Geschäfts-Instruction
und führen ihre Geschäfte unter der Leitung uud Aufsicht des Ausschusses und des Landes-Dnectors.

§. 9. Ueber die au den einzelnenständischen Instituten anzustellenden Beamten, über die
Art der Anstellungderselben, und in wie weit dabei die Bestimmungen des Reglements über die
Eivilversorgung :c. der Militairpersonen vom 20. Juni >8L7 (§. 11 und 12) zur Anwendung kom¬
men, wird dnrch die für diese Institute zu erlassenden Ordnungen bestimmt.

§. 10. Sämmtliche ständische Beamten haben die Rechte und Pflichten mittelbarer
Staatsbeamten. Die besonderen dienstlichen Verhältnisseder ständischen Beamten werden durch ihre
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Bestallungengeregelt, welche für die oberen Beamten (8- 5) vom Landtagsmarschall,für die übrigen
vom Landes-Director ausgefertigt werden.

8- 11. Die staatliche Oberaufsicht über die gcscunmte ständischeVerwaltung führt der Oberaufsicht.
Ober-Präsident.

Derselbe ist befugt, über alle Gegenstände der ständischen Verwaltung Auskunft zu erfor¬
dern und an den Berathungen des Ausschusses entweder selbst oder durch einen zu seiner Vertretung .
abzuordnendenStaatsbeamten Theil zu nehmen.

Er hat 'Beschlüsse des Ausschusses, welche dessen Befugnisse überschreiten oder das
Staatswohl verletzen, zu beanstanden nnd, sofern eine das Vorhandenseindieser Voraussetzungen
begründendeschriftliche Eröffnung an den Ausschußfruchtlos geblieben ist, Behufs Entscheidungüber
deren Ausführung dem betreffendenRessort-Minister einzureichen.

Dem Ober-Präsidenten ist demgemäßvon den Sitzungen des Ausschusses unter Angabe der
Vcrathungs-Gegenstllndedurch den Vorsitzenden zeitig Anzeige zu machen; auch sind ihm auf Erfor¬
dern Ausfertiguugcu der Beschlüsse des Ausschusses zur Kcnntnißnahmemitzutheilen.

Der Ober-Präsident kann, wenn er solches im einzelnen Falle für erforderlicherachtet, den
Lokal-Commissionen G 8) einen Beamten mit gleichen Befugnissen zuordnen. Falls von letzterem
eine Maßregel dieser Commissionbeanstandet werden sollte, so ist die Angelegenheit zunächst an den
ständischen Ausschuß zur weiteren Vcschlußnahme zu bringen.

8- 12. Der Ucbcrgang der in der Provinz vorhandenen dazu geeigneten Fonds, Institute AuMhnmgs-Vestun-
und Stiftungcu i» die nach dem gegcuwärtigcnRegulativ zu ordnende ständische Verwaltung wird munge»,
durch besondere,von dem Provinzial-Landtage im Einverständnissemit der Staats-Negierung aufzu¬
stellende Reglements geordnet, sofern nicht etwa zn diesem Ucbcrgangein Folge der — namentlich
durch die schon besteheuden Reglements begründeten— besonderenRechtsverhältnisseeines solchen
Fonds :c, ein Gesetz erforderlichist.

Motive
Der 19. Rheinische Provinzial-Landtag hat bei des Königs Majestät unter'm 4. April 18L8

u. A. beantragt, daß den Provinzial-Ständeii die Selbstverwaltung der Provinzial-Institute ein¬
geräumt werden möge, ohne jedoch zugleich bestimmte Vorschlägefür die Organisation der ständischen
Selbstverwaltung gemacht zu habcu. Die Staats-Negierung trägt kein Bedenken, dem Antrage des
Provinzial-Landtagcs Folge zu geben und glaubt annehmen zn dürfen, daß eine Verwaltnngs-Ein-
richtung wie solche für die Provinzen Hannover und Schlesieuund für den Regiernngs-BczirkCasscl
nach vorheriger Vereinbarung mit den dortigen Ständen durch die Regulative vom !. November
I8W, 1. November 1869 und 11. November 1868 getroffen worden ist, auch den Wünschender
RheinischenStände entsprechenwerde. Die den Letzterenzur Berathung und Beschlußfassungzu
unterbreitendenGrundzüge stimmendaher im Wesentlichen mit jene,! Regulative,! überein.

Dies vorausgeschickt, wird bemerkt, daß dem vorliegendenEntwürfe der Gedanke zn Grunde
liegt, daß die Versammlung der Proviuzialstände selbst iu die ständische Communal-Verwaltungnicht
weiter eintreten kann, als daß sie die Hanptvrinzipicn derselben bestimmt, die Grenzen der Gcldver-
wendungen durch Feststellungdes Etats normirt, nnd über die Führung der Verwaltung sich Rechen¬
schaft gcbeu läßt. Aber selbst diese Grnudsatzgcbendeund controllircnde Thätigkeit dürfte nur für die
wichtigerenFälle der zahlreichen, in größeren Zwischcnräumenzusammentretenden Plenarveriammlung
vorbehalten werden, für die regelmäßig sich wiederholenden Fälle dagegen auf einen tleinerenAusschuß



übertragen werden müssen,welcher in seiner Zusammensetzungvon dem Provinzial-Landtage gleichartig
zu bilden und vou diesem aus seiner Mitte zu wählen sein wird.

Für die Führung der eigentlichen laufenden Verwaltung stellen sodann die Grundzüge zwei
Systeme als möglich hin.

Nach dem Einen wird der Ausschuß selbst mit der laufenden Verwaltung beauftragt. Dies st tzt
voraus, daß derselbe in kürzeren Zwisch^nräumeusich versammeltund daß die Leitung der Pcrwaltnng
in derZwischcnzeit von dem Vorsitzenden, dem Laudtagsmarschall, besorgt wird. Nach dem andern System
ist außerhalb des Ausschusses ein besonderer ständischerOberbcamterzn bestellen, dem nach Bedürfniß noch
mehrere andere obere Beamte zuzuordnensind. In dieser Spitze werden sich die ständisch u Vcrwal-
tuugsgcschäfleeinheitlich couceutrireumüsse», ohne nach den verschiedenen Geschäftszweigenzersplittert
zu werden. Die für die einzelnen Institute uuentbehrlichenbesonderenVerwaltungen werden daher
jener Ccutralstelleuntcrzuorduen sein. Dadurch wird es ermöglicht werden, für die gcsammtc fort¬
laufende ständische Verwaltung sowohl die Vermitteluug der Beziehungenznm ständischen Ausschusse,
wie auch die vermügensrechtliche Vertretung uach Außeu hin in einer Stelle zn vereinige.:.

Im Falle der Uebcrtraguug der laufenden Verwaltung an einen oder mehrere obere Beamte
wird weiter zu erwägeu feiu, auf welchen Zeitraum dieselben anzustellen sind, ob es ausführbar
erscheint, diese Aemter als Ehrenämter zu constilnir.ü oder ob dafür eine Besoldung zu bestimmen ist.
Es wird der Befchlußnahmedes Provinzial-Landtages zu überlassen sein, nach dem Ergebnisse dieser
Erwägungen die M " und 6 des Negnlativs durch bestimmtformulirte Vorschlägezu ersetze» uud
werden damit die Sätze der §§. 7 und 1U, welche des Landesdirettors erwähnen, eventuell in Einklang
zu bringen sein. Hinsichtlich der Stellung der Staats-Regierung zur ständischen Verwaltung endlich
ist der Standpunkt der Oberaufsicht iuue gehalteu worden, und es ist ihr demgemäß nur diejenige
Eiuwirkuugvorbehalten worden, welche erforderlich ist, um in etwaige gesetzwidrige oder das Wohl des
Staates verletzende Maßnahmen der ständischen Verwaltung mit eigener Leitung einzugreifen.

Nach Darleguug dieser allgemeinen Gesichtspunkte ist zur Motivirung der einzelnen
Bestimmungendes Entwurfs nur noch Folgendes hinzuzufügen.

Die Zahl der vom Provinzial-Landtage zu wählenden Mitglieder des Ausschusses ist im
^. 2 auf 15 angenommen,weil bei dieser Zahl gleichmäßigfür jeden der fünf Regierungsbezirkeaus
den Ständen der vormals unmittelbaren Neichsstände und der Ritterschaft, der Städte und der
Landgemeindenje drei Mitglieder gewählt werden tonnen. Eine derartige Zusammensetzungist von
dem Provinzial-Landtage auch für die zur Errichtung der neuen Irreu-Austalte» niedergesetzte ständische
Bau- und Finanz-Commission beschlossen worden. Dem Landtage bleibt jedoch überlassen, dem
Ausschnssc auch eine geringere Mitgli derzahl zn geben. Ebensowenig würde auch der Ausschließung
des ersten ständischen Beamten, des Landes-Direktors, von der Theilnahme an dem Ausschusse mit
Sitz uud Stimme etwas entgegenstehe»,wen» der Landtag Bedenkentragen sollte, ihm eine solche
einzuräumen.

Die Stellung des Landtags-Marschalls bringt es mit sich, daß ihm vermöge seines Amtes
der Vorsitz auch im Ausschlüsse zufallen muß. Der Laudtags-Marschall wird dadurch iu den Stand
gesetzt, von der g snmmten vrovinzialständischenVerwaltung diejenigeKenntniß zu gewümcn, welche
für das Präsidium d^s Provinzial-Landtages selbst im Interesse einer schnellen und ersprießlichen
Geschäfts-Erledigunghöchst wüuschenswerth,we»n nicht unentbehrlich ist.

Dem Vorsitzenden des Ausschusses ist im §. 4 auch für die Zeit, wo der Ausschuß uicht
versammeltist, eine allgemeine Aufsichtüber die gcsammte von den ständische» Beamten zu führende
Verwaltung vorbehalten nnd sind ihn: die zu einer wirksamenAusübung derselbenerforderlichen
Befugnisse beigelegt. Findet die Anstellung eiues bcsondercuständischen Oberbcamtennicht statt, so
muß dem Landtags-Mnrschall als Vorsitzenden des Ausschusses auch die Leitung der laufende»
Geschäftsführung zufallen (§, L Abs. 4). Dem Landcs-Direltor tonnen nach Maßgabe des
Gcschäftsbcdürfnisscsein oder mehrere ständischeobere Beamte zugeordnet werden (§. 5). Die
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gegenseitige dienstliche Stellung dieser oberen Beamten soll nach §. 6 durch besondere Geschäfts-
Instructionen näher geregelt werden. Für die Ordnung dieses Verhältnisses sind bindendeVorschriften
im Voraus nicht zu ertheilen, jedoch ergibt sich aus den Bestimmungender §§. 5 und 6, daß dasselbe
als ein kollcgilllisches nicht zu gestalten ist, daß vielmehr die Verwaltung in dem Landes-Direktor
als dem Chef ihren Mittelpunkt finden muß.

Es ist jedoch vorbehalten, für gewisse Verwaltungszweige,z. B. für das Fcner-Societäts-
wefcn, den mit der speciellen Bearbeitung derselben beauftragten obern Beamten im Interesse einer
Prompten Geschäftsführungauch nach Außen eine bis zu einem gewissen Grade selbstständige Stellung,
zu geben.

Die im §. 8 vorgesehene Bestellung besonderer ständischerLokal-Commissionenoder Com-
misfare ist eine Einrichtung, welche auch bei der Organisation einer ständischen Central-Vcrwaltung
wohl kaum zu entbehren sein wird, da manche der ständischen Anstalten von dem Sitze der letzteren
zu entfernt sind, um eine fortlaufende Veauffichtiguugvon dort aus zu gestalten.

Nach §. 12 hat der Provinzial-Landtag, wenn er die Organisation einer ständischen Central-
Verwaltung beschließen sollte, demnächst mit Genehmigungder Staats-Regiernng zu bestimmen, welche
provinzielleFonds, Institute und Stiftungen in diese Verwaltung übergehen, wie, wann und uuter
welchen Bedingungeu dieserUcbergaugcrfolgeu, in welcher Art die specielle Verwaltung der einzelnen
Anstalten in Zukunft zu hcmdhaben und welchen Aenderungendie zu diesem Behufe zu rcvidirenden
Reglements und Statuten unterzogen werden sollen. Hierbei werden außer den Bezirtsstraßen-Fonds
und den Bezirls-Landarmen-Verbändcn,hinsichtlichderen Vereinigung zu einem Provinzial-Straßen-
Fonds, resp, zu einem Provinzinl-Landarmen-Verbändeund bezüglich deren künftiger Verwaltung dem
Provinzial-Landtage besondereVorlagen zugehen,vornehmlich in Frage kommen:Die Irren-, Heil-
und Pflege-Anstalten, die Provinzia'l-Feuer-Societät, die Provinzial-Hülfskasfe. der Mcliorations-
Fonds, die Blindenanstalt zu Düren, die mit den Schullchrer-Teminarien verbundenenTaubstummen¬
anstalten zu Kempen, Mocrs, Vrühl und Ncuwied, und die Hebammen-Lehraustalteuzu Cölu und
Trier, bezüglich der Arbcitsanstalt in Brauwciler und des Landarmenhaufcsin Trier sind in der eben
erwähnten Vorlage, betreffend die Gründung eines ProvinziabLandarmen-Verbandes, schon die cnt^
Wrechenden Vestimmnngenvorgesehen worden.

Entwurf
einer UsserPGen Verordnungttl'er die Einrichtungnnd VerwMmgdes

Landarmenwesens in der Rheinprovinz.

Bemerkung
Die in diesemEntwürfe auf der linken Seite befindlichenBcstimmnngcn kommen für den Füll der Einsetzung Einrichtung und Ver-

«Ms ständischenVerwaltunns-Nusschnsses und eine« Landes-Director« zur Anwendung; für den cntgegcugcsetztcnFall Haltung des Land-
treten in deren Stelle die ans der rechten Seite stehendenVorschriften. armenwescns.

Mir Wilhelm, von Oottes Onaoen König von H'reußen etc.,
verordnen auf Grund der U. 27 und 28 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung
des Vundesgesctzesüber den' Unterstntzungs-Wohnsitz,mit Znstimmung des Provinzial-Landtagcs der
Nhcinprovinz über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesensin derselben, was folgt"3
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8. 1. Die in der Rheinprovinz bestehendenfünf BezirksLandarmcnverbände werden mit
dem 1. Januar 1872 zu einem Lcmdarmenverbcmde vereinigt, welcher den Namen

Lllndarmeu-Verlmiidder Rheinprovinz
führt und in der Stadt ........ seinen Sitz und Gerichtsstand hat.

Auf diesen Verband gehen von demselben Zeitpunkte ab alle Rechte und Pflichten der vor¬
gedachten fünf Bczirts-Landarnienverbändeüber; er übernimmt die Capitalien und baaren Geldbestände
derselben mit der Verpflichtung, die Zinsen der Capitalien und die baaren Geldbeständebei der Ver-
theilung der Kosteu des Landarmen-Wesensden Kreisen des betreffendenRegierungsbezirks in An¬
rechnung zn bringen.

§, 2. Die Verwaltung der Angelegenheitendes 8- 2. Die Verwaltung der Angelegen-
^cmdarmen-Verbllndesder Rheinprovinz wird dem heilen des Landarmen-Verbandesder Nhein-
Provinzilll-Verbcmdedieser Provinz und seinen Or- Provinz wird unter Aufsicht und nach den
ganen (dem Provinzial-Landtage, dem Verwaltungs- Beschlüssen des Provinzial - Landtages von
Ausschusse und dem Landes-Dircctor) nach Maßgabe einer LandarmeN'Direction geführt, welche
des Regulativs vom . . tc.i ..... 1871 aus einem Landarmen- Director und vier
übertragen. Mitgliedern besteht.

Inwieweit der Verwaltungs-Ausschuß die Ver¬
waltung selbstständigzu führen oder die Beschluß¬
fassung des Provinzilll-Landtages zu erwirken hat,
wird ebenso, wie die Abgrenzung der Befugnissedes
Landes-Directors gegenüber denen des Verwaltungs-
Ausschusses im Einzelnen durch ein besonderes vom
Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ministers
des Innern zu beschließendes Reglementbestimmt.

8- ^- Der Lanbarmen-Director wird vom Pro¬
vinzial-Landtagegewählt und vom Könige bestätigt.
Seine Anstellung erfolgt auf die Dauer von . . .

Er erhält aus dem Provinzial-Lcmdarmenfondseine
vom Provinzial-Landtage festzusetzende Besoldung.
Er hat seinen Wohnsitz in ....... ,'u
nehmen. Er wird von dem Landtags-Marschall ver¬
eidigt und in sein Amt eingeführt.

In Fallen der Abwesenheit oder Behinderung
wird er durch ein mit Genehmigung des Ober-Prä.
sidenten vom Provinzial - Landtage im Voraus zu
bestimmendesanderes Mitglied der Landarmen-Di-
rection vertreten.

8. 4. Die vier anderen Mitglieder der Land-
armen-Direction und eben so viele Stellvertreter der¬
selben werden gleichfalls von dem Provinzial-Land¬
tage auf die Dauer von ......
gewählt. Die Ausscheidendensind wieder wählbar.
Ist eine Neuwahl vor Ablauf der Wahlperiode nicht
vollzogen, so dauert das Mandat fort, bis die Neu¬
wahl erfolgt ist.



8- 5. Der Landarmen-Director führt die lau¬
fenden Geschäfte der Verwaltung. Er bereitet die
Befchlüffe der Landarmcn-Direction vor und trägt
für, die Ausführung derselben Sorge. Er vertritt
den Landarmen - Verbund nach Außen, verhandelt
Namens desselben mit Behörden und Privatpersonen,
führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke
allein. Er führt bei den Berathungen der Land¬
armcn-Direction deu Vorsitz mit vollem Stimmrechte
und gibt bei Stimmengleichheitden Ausschlag.

Zur Beschlußfähigkeitder Landarmen-Direction
ist die Anwesenheitvon wenigstens drei Mitgliedern
mit Einschluß des Vorsitzendenoder dessen Stellver¬
treters erforderlich.

8- 6. Inwieweit die Landarmen-Dircction die
Verwaltung selbstständig zu führen oder die Be¬
schlußfassungdes Provinzial-Landtages zu erwirken
hat, in gleichen die Abgrenzung der Befugnisse des
Landarmen-Dircclorsgegenüber denen des Collegiums
der Landarmen-Dircction im Einzelnen, sowie der
Geschäftsgangund die Bureau-Einrichtung der Land¬
armen-Direction wird durch ein besonderes vom
Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ministers
des Innern zu beschließendesReglement festgestellt, in
welchemauch das Erforderliche über die den Mit¬
gliedern zu gewahrendeEntschädigungfür Reisekosten
zu bestimmen ist.

8- ?. Die staatliche Oberaufsicht über die ständische
Landarmen-Verwaltung führt der Qbcr - Präsident.
Derselbe ist befugt, über alle Gegenständederselben
Auskunft zn erfordern und an den Vcrathuugeu der
Landcmnen-Directionentweder selbst oder durch einen
zu feiner Vertretung abzuordnendenStaats-Beamten
Theil zu nehmen. Er hat Befchlüffe der Direktion,
welche deren Befugnisse überschreiten, oder das Staats¬
wohl verletzen, zu beanstandenund solche, sofern eine
das Vorhandensein dieser Voraussetzungen begrün¬
dende schriftlicheEröffnung an die Direction fruchtlos
geblieben ist, behufs Entscheidung über deren Aus¬
führung dem Minister des Innern einzureichen.Dem
Ober-Präsidenten ist demgemäßvon den Sitzungen
der Direction unter Angabe der Verathungsgegen-
stände durch den Vorsitzenden zeitig Anzeige zu machen;
auch sind ihm auf Erfordern Ausfertigungen der Be¬
schlüsse der Direction mitzutheilen.

8-3 resp. 8- 8.
Ueber den Umfang und die Bedingungen der Benutzuug des für den Regierungsbezirk Trier
Landarmenhauses in Trier für die Zwecke des Provinzial-Landarmei-wesenswird fürbestehenden Landarmenhauses in
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den Fall, daß dieserhalb eine Vereinigung zwischender Verwaltung des Landarmenhauscsund der
Verwaltung des Provinzial-Landurmen-Verbandesnicht erzielt wird, die Entscheidungdem Provinzial-
Landtage vorbehalten. Derselbehat in gleicher Weise in Betreff dcrVcnutzung der für die Regierungs-
bezirte Aachen,Eoblenz, Cöln und Düsseldorf errichtetenNrbeitsanftalt in Brauweilcr zur Erfüllung
der dem Provinzial-LandarmenvcrbandeobliegendenAufgaben zn beschließen.

Bis zur Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages hat hierüber der Oberpräsidcnt, vor¬
behaltlich des Rekurses an den Minister des Innern zu bestimmen.

8- 4 resp. §. 9.
Znr Ordnung der Verwaltung und der innern Einrichtung der im 8- 3 sresp. 8- 8)

gedachten Anstalten werden von dem Provinzial-Landtage mit Genehmigung des Ministers des
Innern die nöthigen Reglements erlassen. Bei den bestehenden Reglements behält es bis zu deren
Abänderung auf dem vorbezeichnetcn Wege fein Bewenden.

8- 5 resp. 8. 10.
Die ständischen Landarmen-Behürdensind befugt, in Angelegenheitenihres Geschäftstreises

die Kreis- nnd Ortsbehörden zu requirircn.
§. 6 resp. 8- 11-

Der Verwaltungs-Ausschuß (die Landarmen-Tirettion) hat alljährlich nach dem Rechnungs-
Abschluß das Ergebniß der Verwaltung in Bezug auf die Landarnicnpflegeund das Korrigenden-

Wesen durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
8- ? resp. 8- 12.

Mit dem im 8- 1 bezeichneten Zeitpunkte tritt die Verordnung vom 14. Juni 1859
sGes.°S. S. 341) außer Kraft.

Urkundlich :c.

Motive.
Nach 8- 28 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des Bundes-

gesctzes über den Untcrstützuugswohusitz,soll die Verwaltung der Angelegenheitender Landarmen-
Nerbände durch KöniglicheVerordnung, soweit es bisher noch nicht geschehen ist, den betreffenden
Provinzial- und tommunalständischenVerbänden und deren Organen nach Maßgabe der für diese
Verbände und deren Organe gültigen Verfassuiigigcsctzeübertragen werden. In der Nheinprovinz
bildet nach der Verordnung vom 14, Juni 1859 — Ges.-S. S. 341 — jeder der fünf Regierungs¬
bezirke für sich einen besonderenLandarmen-Verband und es liegt die Verwaltung des Landarmen¬
wesens, unter Kontrolle ständischer Kommissionen,den betreffenden Vezirls-Negierungen ob. An die
Stelle der Letzteren müssen daher nach der Eingangs angeführten gesetzlichen Vorschrift nunmehr
ständische Behörden treten, welche der Provinzial-Landtag in Gemäßheit des 8- 53, Absatz 2 des
Gesetzes wegen Anordnung der Provinzial-Stände für die Nheinprovinz vom 27. März 1824 —
Ges.-S. S. 101 - zu bestellen haben wird. Bei der Erwägung der Frage, wie diese ständischen
Landarmcn-Behörden zu organisiren sein möchten,trat zunächst die Vorfrage heran, ob die bestehende
Einrichtung, wonach jeder Regierungsbezirk einen Landarmen-Verband für sich bildet, überhaupt
beizubehaltenoder ob nicht vielmehr die fünf Bezirts-Landarmen-Verbändezu einem Provinzial-Land-
armcn-Vcrbande zu vereinigen sein möchten. Die Staats-Ncgicrung hat geglaubt, sich für die letztere
Alternative entscheiden zu sollen. Denn abgesehen von der Rücksicht auf die beabsichtigte Cenlralisatioy
der Verwaltung sämmtlicherprovinzieller Institute und Fonds in der Rheinprovinz, worüber dem
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Provinzial-Landtage in Folge Allerhöchster Genehmigungeine Vorlage zur Beschlußfassungvorgelegt
worden ist, dürfte die Bildung eines einzigenProvinzial-Landarmen-Fondssowohl im Interesse einer
gleichmäßigen Belastung der verschiedenen Theile der Provinz für Zwecke der Landarmenpflege,als
auch im Interesse der Kostcnersparnißsich empfehlen. Das erstere Interesse anlangend, so bedarf es
wohl keines näheren Beweises, daß demselben gerade bei der Aufbringung solcher Lasten, welche, wie
die den Landarmen-Verbändenobliegenden Leistungen, mehr oder weniger nur durch zufällige Umstände
begründet werden, vornehmlichRechnungzu tragen ist, und daß, je größer der Kreis gezogen wird,
welchem die Lasten auferlegt werden, desto gleichmäßiger und gerechter die Vertheilung derselben sich
gestaltet. In den Jahren 1868 bis 1870,'haben nach der anliegendenUebersichtdie Zuschläge zu
den direkten Staatsstcueru und der Schlacht- und Mahlstcner, welche in den verschiedenen Regierungs¬
bezirken zur Bestreitung der Kosten des Landarmenwcsenserhoben worden sind, zwischen 0,6? und
4,47 Procent geschwankt, während danach sich jene Zuschläge, falls die Kosten auf die ganze Provinz
revartirt worden wären, auf 4,02 Procent belaufen haben würden. Wenn demnach unter Zugrunde¬
legung des Durchschnitts der Jahre 1868/70, bei einer Vereinignng der Bezirks-Landarmen-Verbande
zu einem einzigen Verbände einige Regierungsbezirkefür das Laudarmcnwesen in Zukunft eine etwas
größere Summe, als bisher, voraussichtlichwerden aufzubringen haben, so wird doch diese Mehr¬
belastung durch die bereits erwähnte Kostcnersparnißausgewogen,welche durch die Centralisirung der
Verwaltung des Landarmcnwesenserzielt werden wird. Tcun es kann wohl keinem Zweifel unter¬
liegen, daß die Einsetzung von fünf besonderen ständischenLandarmeu-Bchürdcnerheblich höhere Kosten
verursachenwürde, als die Verwaltung des Landarmcnwesensder ganzen Provinz durch ein einziges
aus einem Verwalluugs-Nusschusseuud eine:» Landes-Direttor bestehendes ständisches Organ, welches
zudem nicht blos auf diesem Gebiete thätig sein, sondern gleichzeitig noch mehrere andere ständische
Verwallungszweige, insbesondere das Provinzial-Etraßenwesen, soweit dasselbe nicht bei den
Regierungen verbleibt, das Taubstummen-,Irren-, Hebammen-,Fcuer-Socictätswcscn, die Angelegen»
heilen der Provinzial-Hülfslasse uud des Meliorationsfonds wahrzunehmen haben würde. Sollte
aber auch die projettirte Einsetzung eines ständischen Verwaltmigs-Ausschusscsund eines Landes-
Dircktors nicht ins Leben treten, und in Folge dessen die Bestellung eines lediglich mit der Verwaltung
des Landarmenwesensbefaßten ständischenOrgans erforderlichwerden, so werden die Kosten jedenfalls
erheblich geringer sein, wenn nur Eine ständische Landarmcn-Behördeerrichtet wird, als wenn deren
fünf gebildet werden.

In dem Entwürfe ist demnach die Vereinigung der Bczirks-Landarmen-Verbändezu einem
Provinzial-Landarmen-Vcrbcmd,und die Uebertragung der Verwaltung des Provinzial-Landarmen-
wesens an den ständischen Verwaltungs-Ausschußund Landes Direktor, eventuellan eine Provinzm-
Landarmen-Direttion. ausgesprochenworden. Einer näheren Motivirnng der dieserhnlbm dem Ent¬
würfe aufgenommeneneinzelnen Bestimmungenwird es, da deren Absicht klar zu Tage liegt, im All¬
gemeinen nicht bedürfen.

Im Speziellen ist nur noch Folgendes zu bemerken:
Zu §. l. Von den Bezirls^LandarmemVerbändenbesitzt nur derjenige des RcgierungZbezirts

Trier Kapitalien und zwar zum Betrage von 6,200 Thlrn.
Zu §. 3 resp. §. 8. Von den beiden in der Provinz vorhandenen, znr Aufnahme von

Corrigenden und Landarmen bestimmten Anstalten, dem Landarmcnhcmse zu Trier und der Provmz,al-
Arbeits-Anstalt zu Brauweiler, ist die erstere Anstalt zugleich auch andcrcu Zwcckcn gcwidmct;diefelbe
enthält nämlich nicht nur eine Arbeitsanstalt, sondern anch ein Hospital für Httlflose, eine Kranten-
heilansialt, und einen Irren-Anfbcwahrungsort. . «. . »- ^ >

Da nun in die Rechte und Pflichten des Landarmcnverbandcsdes Rcgierungsbeznts Trier
dcr Provinzial-Landarmen-Vcrbandtritt, mithin der Letztere befugt ist, das Landarmcnhaus m Trier
zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben in demselben Maße, wie solches bisher Seitens des Re¬
gierungsbezirksTrier geschehen ist, zu benutzen, so schien es augcmcssen, für dcn Fall. daß wegen ver
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Benutzung zwischen der Provinzial-Landarmcn-Verwaltungund der Verwaltung des Landarmenhauses
Differenzen entstehen möchten, eine Bestimmungwegen der Entscheidung über derartige Differenzenm
dem Entwürfe aufzunehmen.

Zu §. 5 des Entwurfs II. Bezüglichder in diesem §. enthaltenenBestimmung, daß alle
Schriftstücke von dem Landarmen-Direktorallein gezeichnetwerden sollen, wird der Erwägung des
Provinzial-Landtags anheimgestellt,ob etwa noch zur besseren Sicherung der Interessen des Land-
armen-Verbandcs in Bezug auf diejenigenUrkunden, in welchen Verpflichtungen für den Verband
übernommenwerden, die Mituuterschrift eines zweiten Mitgliedes der Landarmcn-Direltion vorzu¬
schreiben sein möchte.

Zu §. 6 resp. §. 11. Die Zweckmäßigkeitder alljährigen Veröffentlichungder Ergebnisse
der Landarmcn-Verwaltung hat sich anderwärts als eine das Interesse der Betheiligten anregende
Einrichtung bewährt.
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Entwurf
eines Neglements für die Landarmen-Mrwaltung der Nljeinprovinz.

Vemerkung.

Dieser Entwurf kommt fiir den Fall zur Anwendung, daß die Verwaltung de« Landaiuienwcsins nicht dem
provinzialständischenVerwaltungsausschussennter Mitwirluug des Landes.DiretlorZ nbtrtragen wird, sondern die Einsetzung
einer besonderen Landarmen«Direktion ersolgt:

Auf Grund des §. 6 der Verordnung über die Einrichtungund Verwaltung des Landarmen¬
wesens in der Rheinprovinzvom ....... wird folgendesReglement erlassen:

l. Competen) des Plenums der Oandarmeu-DireKtioit.

tz. 1. Zur Competenz des Plenums der Landarmen-Direktiongehören vornehmlich folgende
Gegenstände:

a. Die Anstellungder Beamten des Landarmen-Verbandcs, in soweit hinsichtlichderen Anstellung
durch besondere Bestimmungnicht ein Anderes vorgeschrieben ist (die Bestimmungen des H. 11
des Reglements über die Civiluersorgung:c. der Militairpersoncn vom 20. Juni 1867 sind
hierbei analog zur Anwendungzu bringen!;

d. Der Beschluß über den An- oder Verkauf von Grundstücken, über die Ausleihung und Kündigung
von Kapitalien und über die Ausstellung von Schulddocumcnten,Pfandcntsagnngen und Ccssionen;
Alle Beschlüsseder Lcmdarmeu-Verwaltnngüber An- oder Verkauf von Grundstücken sind, sobald
es sich um ein Object von mehr als 500 Thlrn Werth handelt, der Genehmigungdes Provin-
zial-Landtagcs zu unterstellen; dasselbe Verfahren ist bei der Beschießungvon neuen Anleihen,
und von Neu- und Umbauten,wenn der Kosten-Anschlag die Summe von 500 Thlrn. übersteigt,
zu beobachten;

«. Die Anstellung von Prozessen,deren Gegenstandden Werth von 100 Thlrn. übersteigt,und die
Einlassung auf solche;

ä. Die Ueberuahme der Fürsorge für Landarme, insofern damit dauernde Verpflichtungenver¬
bunden sind;

o. Die Berathung des Jahresberichts und des Entwurfs des auf drei Jahre aufzustellenden, vom
Provinzml-LandtagefestzusetzendenEtats für den Landarmcn-Verbandsowie die Überschreitung
der Totalsumme des Hanptetats in den «ul» b bezeichneten Fällen und einzelner Etatspositioncn
innerhalb der Totalsumme des Hauptctats;

, t'. Die Bewilligung von Remunerationen und Unterstützungenan die Beamten des Landarmen-
Verbandcs, die Pensionirung derselben nach den von dem Prouin;ial Landtage aufgestellten
Grundsätzenund die auf Entfernung oder Suspension gegen dieselben zu richtenden Disciplinar-
Maszregeln;

^. Beschwerden, welche Seitens der Lcmdarmen-Directiongeführt werden sollen;
ll. Die Ausschreibung der Landarmeuverbands^Beiträgcauf die Verbandsgenossen'
i. Die Entlassung der auf Kündigungangestellten Beamten des Landarmcn-Verbandes;
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K. Die Anerkennung der Verpflichtung des Landarmen-Verbandeszur Gewährung vou Beihülfen
an unvermögende Ortsarmenvcrbände. cu^f.^,,.

I. Endlich ist in allen denjenigen Sachen von dem Plenum der «andarmen-DirectwnBeschluß zu
fassen, welche als zu den laufenden Geschäftengehörig der Landarmen-Dnector zwar selb¬
ständig erledigenkann, welche er aber der Beschlußnahmedes Plenums zu unterbreiten für
angemessen erachtet.

II. Compctcnz des Landnrmeu-NreKtors.

8. 2. Der Lllndllrmen-Direktorvertritt den Landarmenverbandnach anßen hin in gerichtlichen
wie außergerichtlichen Angelegenheiten,und führt in Abwesenheit der ständischen Mitglieder der Land-
armen-Direktiondie laufenden Geschäfte der Verwaltung,

8- 3. Alle Geschäfte laufender Natur, welche in §. 1 nicht erwähnt sind, unterliegen der selbst¬
ständigen Bearbeitung durch den Landarmen-Direttor. Derselbe kann jedoch mich solche MMste
den ständischen Mitgliedern zur Bearbeitung überweisen, insoweit dieselben nicht ihrer ^lltnr nllll)
einer schleunigen Erlediguug bedürfcu. .., «.

8. 4. Alle von dein Landarmen-Direttor sclbststandig erlassene» Vertilgungen, wodnrch
irgend eine Verpflichtungdes Landarmen-Verbandesanerkannt oder eine Zahlung bewilligt wird und
alle feit der letzten Plenarsitzung erfolgten wichtigere»Eingänge, »amentlichErkenntnis, ^olme,
Nescripte,Quartalextracte der Landarmcutasse, sind den ständischen Mitgliedern bei ihrer nächsten
Versammlungucichträglich zur Kenntnißnahmemitzutheilen. Die ständischenMitglieder haben zederzeit
das Recht, von der Geschäftsführung des LandarmewDircttors Einsicht zn nehmen und daraus be¬
zügliche Anträge zn stellen. . , ^ ^, ^„., . . .^

8 5 Der Landarmen-Direttor ist für den ordnnngsmähigen Betrieb der Geschäfte bei der
Verwaltung des Landarmcn-Wesensverantwortlich und hat die dazu erforderliche»Auordnnngen zu
treffen. , , ,..

Z. 6. Der Landarmen-Direttor erbricht und präsenlirt die eingehenden Sachen und nimmt die
vorgeschriebenenMeldungenentgegen. Er trifft alle einleitenden oder ergänzenden Verfngungci^ t^r vesliwei
darüber, in welcher Weise (ob durch Aufnahme in die Landarmenanstalt,dnrch Überweisungan die Gemeinde
des Aufenthaltsortes z»r Verpflegung gegen Entschädigung oder durch Zahlung von ^dm>«r-
stützuiigen) den einzelne» Landarmen die Fürsorge des Landar»,cn-Verba»des zu TlM weroui ,°u,
er bringt die bezüglichenMaßregeln zur Ausführung und weist die hierzu.
Landarmen- und Correctiouszwecken erforderlichenetatsmäßigen Ausgaben auf W Landmmentale an.
Ebenso ordnet der Landarmen-Direttor alles dasjenige an, was zur Ansführung der von der ^anoeZ.
Polizeibehördeverfügten Dctentionen erforderlichist. ^„s^s.-.ss«

§. 7. D?r Lcuidarmen-Direktorhat sich nach Maßgabe der vomPlennm g°fa ' ^ « ^
(8- 1 f.) auf die gegen den Landarmen-Verbandanhängig gemachten Prozesse«"zulasse.i nnd dieselbe
fowie die von dem Landarmen-Verbande angestrengten Prozesse zu führe» und gegu d e dam
ergehende,! Entscheidungen,wenn es im Interesse des Landarmen-Verbandes
lichen Rechtsmittel einzulegen. Er ist berechtigt,sich dazu eines
oder zweifelhaften Rechtsfragen und bei Vertragsabschlüsseneines "^sverst^ 5"
bedienen. Auch iu auderen Fällen ist er befngt, sich die benöthigte technische Hülfe zu be Men

§. 8 Die Legitimationdes Landarmen-Direktorsznr Vertretung ^s Landarme.^^^^^
nach Anßen ist unter allen Umständenunabhängig vou der Frage, ob er nach der
selbstständig zu verfahren hat, oder ob es in der betreffenden Sache zuvor "«er Vefchlußnalme oder
Genehmigung des Provinzial-Landtages oder des Plenums der Landarmen-Diretttonbedürfte.
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III. Geschäftsgang,namentlich in Octrcff der collegmlischen Berathungen.

, ^ ?- ^^^""'" "üb vom Landllrmen-Direttor nach Bedarf, vierteljährlich aber we¬
nigstens einmal nnter Mittheilung der zu berathendenGegenstände(Tagesordnung) einberufen Von
etwaigen Verhinderungen haben die ständischen Mitglieder dem Landarmen-Direttor so -citiq Mit-
theilung zn machen, daß die Einberufung der betreffenden Stellvertreter noch zur rechten ^eit er¬
folgen kann. ""

^ 8. 10, ^'ben den nach 8. 1 znr Competenz des Plenums gehörigen Angelegenheitenkommen
d.e,en,gen welche nach §. 3 vom Landarmen-Direktorallein zu erledigensind, im Plenum nur dann
zum Vortrage, weun dieser oder e,u staudisches Mitglied es ans irgend einem besonderen Grnnde fürerforderlicherachtet.

Den ständischen Mitgliedern ist es gestattet, von deu ihnen durch den Laudarmen-Direttor
zur Bearbeitung zugewiesenen Sachen, auch wenn sie nicht zu den im 8- 1 bezeichneten Gegenständen
gehören (8 3), d>e,e»igcn, welche ihnen dazu geeignet erscheinen, in der nächsten Sitzung vorzutragen

Den standi,chenMitgliedern steht das Recht zu, in deu Sitzungen selbstständigAnträge zustellen und zu bcgruuden. " ^

8-11. Alle von den ständischen Mitgliedern in den ihnen zugewiesenen Angelegenheiten
entworfe.ienVersugungensind dem Landarmen-Direttor zurMitzeichnnng vorzulegen,welcher sie sodann

Ist der Landarmen-Direktormit einer von
"lta>'dischen Mitgliede angegebenen Verfügung, abgesehen von den dem ersteren als Vorsitzenden zu-
stehendenlediglich ormalen Aendernngen,nicht einverstanden,so verweist er dieselbe unter Angabe seiner
entgegenstehe.iden Bedenten an den Deeernentenznrück, welcher sodann die Verfügi.ng e,itsp«chendab¬
ändert, oder die Sache m der nächsten Sitzung zum Vortrage bringt

8. 12. Die Beschlüsse des Plenums werden nach Stinnnenmehrhcit gefaßt
s . m>'.?V """V^ Sitznng wird ein Conferenz-Protocollgeführt und von fämmtliche» an¬

wesendenMitgKedcru unterschrieben. Der Landarmen-Direttor ernennt aus denselbcu denSchriftfübrer
. c . <?^^ DerLandarmen-Direttor hat die Ausführung der Plencnbeschlüsse zu bewirten. Ins¬
besondere steht ,hm die alleinige VollziehungsämmtlicherVerfüguugen und Berichte sowie der in Ge-
Mäßheit von Pleuarveschlüssenabzuschließenden Verträge, ingleichen der Pfandentsagungen der a»s<n-
stellendcn Vollmachten,Cessioneu, Schuldurkunden,Quittungen über zurückgezahlteCapitalien und aller
sonstigen in Ausführung von PlenarbcschlüssenauszufertigendenUrkundenund Schriftstücke zu

8. 15. In allen Fällen, in welchen die Einberufung des Plenums wegcu Dringlichkeitder
Sache, bezw. wegen eines nachthciligenZeitverlustesnicht angängig erscheint, istderLandarmen-Direttor
bcfligt und in den zur Coinpctcnzdes Plenums ausdrücklichgcwiescuenFällen s§. 1) verpflichtetdie

schriftlichen Vota der ständischenMitglieder, soweit diese innerhalb des Landarmenbezirkserreichbarsind
event, ihrer Stellvertreter einzuholen. Ist die Sache so schleunig, daß selbst eine schriftlicheAbstimmuna
ohneNachtheilnicht abgewartet werden kann, so darf der Landarmcn-Direktor,namentlichin den Fällen
wo es um prozesfualischeSchritte,Vollmachtsertheilungen,Proteste, UebernahmederFürsorge fürLaud-
arme, Disciplinarniaßregcln wegen Dienstentlassung,Suspension, Kündigung von Beamten und Ein¬
legung von Beschwerden sich handelt, selbststäudig verfahreu, muß aber von dem Veranlaßten die ständi¬
schen Mitglieder alsbald benachrichtigen unb deren nachträglicheZustimmung einholen.

IV. Mreau- nnd Kassen-Oenmte der Landarmen-DireKtion.

8- 1U Die Besorgung der Bureau- und Calculcitur-Geschäftcund die Verwaltung der
Registratur der Landarmen-Direltion liegt dem Laudarmcn-Secretair ob.

«r .. „ ^' ^' Die Wahl des Landannen-Secrewirs erfolgt durch die Landarmen-Direction. Die
Anstellung erfolgt auf Lebenszeit uuter Einräumung eines Pensions-Anspruchs nach gleichen Grund-
scitzen, wie solche hinsichtlich der übrigen ProvinzialständischcnBeamten festgestellt sind.
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8- i«. Die übrigen bei der Landarmen-Vcrwaltung etwa noch erforderlichenBeamten
werden gegen Remuneration nnd nur ans dreimonatlicheKündignug angenommen.

8- '!>. Hinsichtlichdes Kasscw und Nechnungs-Wcsens, sowie wegen Verwaltung der
Landarmenkassc resp, wegen Bestellung eines Rendanten wird, besondere Bestimmung vorbehalten.

v. Urlanlis-Ertheilungen.

^. 20. Der Landarmen-Direttor hat, wenn er außerordentlichverreisen will, Urlaub beim
Landtags-Marschall nachzusuchen.

§. 21. Wenn die ständischen Mitglieder für längere Zeit als eine Woche verreisen, so
müssen sie dem Landarmen-Direktordie vermuthliche Dauer ihrer Abwesenheit anzeigen, damit derselbe
im Bedarfsfalle ihre Stellvertreter einberufenkann.

Eine gleiche und rechtzeitige Anzeigeist erforderlich,wenn sie behindert sind, der erhaltenen
Einladung zn einer Plcnar-Sitzung Folge zu geben. (8- 9.)

§. 22. Den Beamten der Verwaltung des LandarmcnwesensUrlaub zu ertheilen, ist der
Landarmen-Direktorbefugt.

Jedoch dürfen dnrch die dadurch nöthig werdende Vertretung dein Landarmcnverbcmde
keine Kosten entstehen.

Sind solche Vertrctungskostenunvermeidlich,oder soll einem Oberbcamtcn auf länger als
4 Wochen Urlaub ertheilt werden, fo ist die Sache dem Beschlussedes Plenums event, auf schrift¬
lichem Wege s§. 15) zu unterbreiten.

VI. Diäten und Reisekosten.

8- 23. Der Vorsitzende und die ständischen Mitglieder, sowie deren Stellvertreter erhalten
bei Dienstreisen und während der dadurch bedingtenAbwesenheit von ihrem Wohnorte an täglichen
Diäten vier Thaler und an Reisekosten eine Vergütung von einem Thaler für jede auf dem Landwege
MÄckgelegte Meile, oder von zehn Grofchen auf die Meile bei Benutzung der Eisenbahn oder der
Dampfschiffe, sowie an Nebenkosten zwanzig Groschenfür den Ab- und Zugang an der Eisenbahnund
dem Dampfschiffe.

§. 24. Der Landarmcn-Secretair (8- ^) erhält bei Dienstreisen die rcglcmcutsmäßigcn
Diäten und Fuhrkosten der KöniglichenRegierungs-Suballern-Äcamteu erster Klasse.

8- 25. Alle in 8- 23 und 21 bezeichneten Diäten und Reisekosten sind aus der Landarmen-
tasse zu zahlen.

VII. Disciplin über die der Landarmcn-Direction untergebenenBeamten.

8. 26. Für die Disciplinar-Verhältnisse der Beamten der Landarmen-Verwaltung ist das
Gesetz, betreffend die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten, die Versetzungderselben auf eine
andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 1852 maßgebend.
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Entwurf
eines Negsemeuls für die Landarmen-Verwaltungder Nheinprovinz.

Bemerkung.
Dieser Enlwurf loiiimt flir den Fall zur Anwendung, daß die Hjcrwalluüg des Landarmenwescn« dem prouinzial»

ständischenVeiwlllluiigs-AnsschnsseuiUcr Äiilwirtnnss des Landes-Direclors übertrage» wird.

Auf Grund des §. 2 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Land-
armcnwesensin der Nheinprovinz vom wird folgendes Reglement erlassen:

I. Compclcly des dnuinliungs-Äubschusses.

8- I. Zur Compctcnz des Verwallungs - Ausschusses gehören vornehmlich folgende
Gegenstände:

a. die Anstellung der Beamten des Landarmen-Vcrbandes, insoweit hinsichtlichderen Austelluug
durch besondere Vcstimmuugnicht ein Anderes vorgeschrieben ist; die Bestimmungendes §. 11
des Reglements über die Eivilvcrsorgung ?c, der Militairpersonen vom 20. Juni 1867 sind
hierbei anolog zur Anwendung zu bringen;

d. der Beschluß über den An- oder Verlauf von Grundstücken, über die Ausleihung uud Kündigung
von Capitalien und über die Ausstellung von Schuld-Documenten, Pfand-Entsagungen und
Ccssioucu. Alle Beschlüsse der Landarmcn-Verwaltungüber den 3!u- oder Verlauf von Grund¬
stücken sind, sobald es sich um ein Objekt von mehr als 5UU Thlr. Werth handelt, der Geneh¬
migung des Provinzial-Landtages zu unterstellen; dasselbe Verfahren ist bei der Beschließung
von neuen Anleihen, und von Neu- oder Umbauten, wenn der Kosten-Anschlagdie Summe von
500 3hlrn. übersteigt, zu beobachten;

o. die Anstellungvon Prozessen,deren Gegenstandden Werth von 100 Thlrn. übersteigt, und die
Einlassung auf solche;

ä. die Uebernahme der Fürsorge für Landarme, insofern damit dauernde Vcrpflichtuugeu ver¬
bunden siud;

0. die Berathung des Jahresberichts und des Entwurfs des auf drei Jahre aufzustelleudeu vom
Provinzial-Landtage festzusetzeudcnEtats für den Lcmdarmen-Verband.fowie die Ueberschrcitung
der Totalsumme des Hauptctats in den »nd d bezeichnetenFällen und einzelner Etatpositionen
innerhalb der Totalsumme des Hauptctats;

1. die Bewilligung von Remunerationen und Unterstützungenan die Beamten des Landarmcn-
Verbandes, die Pensionirung derselben nach den von dem Provinzial-Landtage aufgestellten
Grundsätzen und die auf Entfernung oder Suspension gegen dieselben zu richtenden Disciplinar-
Maßregeln;

3. Beschwerden,welche Seitens des Verwaltungs-Ausschusscserhöbe» werden sollen;
lr. die Ausschreibungder Landarmenverbands-Beiträgeauf die Verbandsgcnossen;
i. die Entlassung der auf Kündigung angestelltenBeamten des Landarmen-Verbandes;

K. die Anerkennung der Verpflichtung des Landarmen-Vcrbandes zur Gewährung von Beihülfen
au unvermögendeOrtsverbände;

I. endlich ist in allen denjenigen Sachen von dem Verwaltungs-AusschusseBeschluß zu fassen,
welche, als zu den laufenden Geschäften gehörig, der Landes - Direktor zwar selbstständig
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erledigenkann, welche er aber der Beschlußnahmedes Verwaltungs-Ausschusseszu unterbreiten
für angemessen erachtet.

II. Compctenz drs Landes-VireKtors.

8. 2. Der Landes-Direktor vertritt den Landarmen-Vcrbandnach außen hin in gerichtlichen
wie außergerichtlichen Angelegenheitenund führt in Abwesenheit der ständischen Mitglieder des Aus¬
schusses die laufenden Geschäfteder Verwaltung.

§. 3. Alle Geschäfte laufender Natur, welche in 8- 1 nicht erwähnt sind, unterliegen der
selbstständigen Bearbeitung durch den Landes-Direttor.

§. 4. Alle von dem Landes-Direttor sclbstständigerlassenen Verfügungen, wodurch irgend
eine Verpflichtung des Landarmen-Verbandesanerkannt oder eine Zahlung bewilligt wird, und alle
seit der letzten Plenarsitzung erfolgtenwichtigeren Eingänge, namentlich Erkenntnisse, Resolute, Nescripte,
Quartalextracte der Landarmenkasse, sind den ständischen Mitgliedern des Vcrwaltuugs-Ausschussesbei
der nächsten Versammlung nachträglichzur Kenntnißnahmcmitzutheilen.

Der Vorsitzendedes Ausschusseshat jederzeit das Recht, von der Geschäftsführung des
Landes-Direktors Einficht zu nehmenund darauf bezügliche Anträge zu stellen.

8. 5. Der Lcmdesdircetor ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Ver¬
waltung des Landcmncnwcsens verantwortlichund hat die dazu erforderliche» Anordnungenzu treffen,

8- 6. Der Landes-Direktorerbricht und präfentirt die eingehenden Sachen und nimmt die
vorgeschriebenen Meldungen entgegen. Er trifft alle einleitendenoder ergänzendenVerfügungen. Er
befindet darüber, in welcher Weise (ob durch Aufnahme in die Landarmcnanstalt, durch Uebcrweisuug
an die Gemeindedes Aufenthaltsortes zur Verpflegung gegen Entschädigungoder durch Zahlung von
Gcldunterstützungcn)den eiuzelncn Landarmendie Fürsorge des Landarmen-Verbandeszu Theil werden
soll; er bringt die bezüglichen Maßregeln zur Ausführung und weist die hierzu, sowie zu sonstigen
Landarmen-uud Correctionszwecke» erforderlichenetatmäßigen Ausgaben auf die Llludarmcntassc au.
Ebenso ordnet der Landes-Direktor alles dasjenige an, was zur Ausführung der von der Landes-
Polizei-Lchürdeverfügten Detcntionen erforderlich ist.

§. 7. Der Landes-Direktor hat sich nach Maßgabe der vom Verwaltungs - Ausschusse
gefaßtcu Beschlüsse(§. ^l f.) auf die gegen den Landarmen-Verband anhängig gemachtenProzesse
einzulassen nnd dieselben, sowie die von dem Landarmen-Verbandeanhängig gemachten Prozesse zu
führen und gegen die darin ergehenden Entscheidungeu, wenu es im Interesse des Landarmen-
Verbandes erforderlichist, die gesetzlichenRechtsmittel einzulegen. Er ist berechtigt,sich dazu eines
Ncchtsanwalts, sowie bei erheblichenoder zweifelhaften Rechtsfragen und bei Vertrags-Abfchlüsscn
eines rechtsvcrständigen Veiraths zu bedienen. Auch in anderenFällen ist er befugt, sich die bcnöthigte
technische Hülfe zu beschaffe!,.

8. 8. Die Legitimation des Laudcs-Direttors zur Vertretung des Landarmen-Verbandes
nach Anßen ist uuter allen Umständenunabhängig von der Frage, ob er nach der Geschäftsordnung
selbststllndig zu Verfahrenhat oder ob es iu der betreffende»Sache zuvor einer Beschlußfassung oder
Genehmiguugdes Proviuzial-Laudtagcs oder des Vcrwaltungs-Ausschussesbedürfte.

Düffeldorf, deu 20. Iuui 1871.

Der §. 30 des Bundes-Gesetzesüber deu Unterstützungs-Wohnsitzvom L. Juni 1870 bestimmt ^"unttrMtzun!«'
hinsichtlich der Erstattung der durch die Unterstützungeiues Hilfsbedürftigen entstandenen Kosten, ^M.

daß die Höhe dieser Kosten sich zu richte» hat »ach de» am Orte der stattgehabtenUnter¬
stützung über das Maaß der öffentlichenUnterstützung Hülfsbedürftiger geltenden Grundsätzen;
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daß hierbei jedoch die allgemeinen Verwaltungskosten der Armen-Anstalten, sowie
besondere Gebühren für die Hülfclcistung fest remunerirtcr Armenärzte nicht in Ansatz
gebrachtwerden dürfen;

daß in jedem Vnndesstaate, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig oder
bezirksweise Ucrschicden,Tarife — deren Sätze die Erstattungsforderungen nicht übersteigen
dürfen — aufgestelltwerden können für solche, bei der öffentlichen Unterstützung häufiger
vorkommende Aufwendungen, deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in
Pausch- Quanten feststellen läßt, z. B. Verpflegungssätze in Kranken- oder
Armenhäusern.

Sodann bestimmt der §. 35 des Gesetzes zur Ausführung des gedachten Bundes-Gesetzesvom
8. März dieses Jahres:

Die für den Betrag der Erstattungsforderuugcu der Ärmenverbände'maßgebenden
Tarife werden von dem Minister des Innern nach Anhörung der Provinzial-Vertretung
beziehungsweiseder Commmml-Landtage aufgestellt. Bei den gegenwärtig in Geltung
stehenden Tarifen bewendetes, bis sie in vorgedachter Weise abgeändert worden sind

Behufs Ausführung dieser gesetzlichen Bestimmungenbeehre ich mich Ew. Hochwohlgcbo'ren in
der Anlage den von dem Herrn Minister des Innern für die gedachten Erstattungsforderungen ent¬
worfenenTarif uutcr dem ganz ergebensten Ersuchenzu übersenden,denselben dem Provinzial-Landtllge
zur Begutachtunggefälligstvorlegenzu wollen, indem ich mir zugleich gestatte,zur näheren Erläuterung
des Entwurfs die anliegendenhierauf bezüglichen Bemerkungenebenmäßigbeizufügen.

Der Königliche Landtags-Commmissar,
Ober-Präsident der Rheinprovinz,

von Pommer-Esche.An
den Provinzial-Landtllgs-Marschall,Königlichen Kammcrhcrrn?c.

Herrn Freiherrn von Waldbo tt-Basscnhcim-Bornheim
Hochwohlgeboren

Nr. 32. I.. «. Hierselbst.

Tarif
der zu erstattenden Urmen°UjIegckchen.

Tarif der zu er° Auf Grund des 8. 30 des Bnndcsgesetzesüber den Unterstütznngswohnsitzvom 6. ^uni
stauenden Armen- 1870 (BundesgesetzblattSeite 360 ff.) und des §. 35 des Ausführungsgesetzesvom 8. März ^1871

Wegekosten. Gesetz-Sammluug Seite 130 ff.) wird hierdurchFolgendes bestimmt:
1. Der Tarifsatz, mit welchem die für die Verpflegungeines erkrankten oder arbeitsunfähigen

Hülfsbedürftigcn im Alter von 14 und mehr Jahren entstandenen Kosten einem PreußischenNrmcn-
Vcrbande von einem anderen Preußischen Armen-Nerbandezu erstatten sind, beträgt für jeden Tag,
der Verpflegung
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a) für die im Servistarif Beilage Litt. U. des Gesetzes vom 25. Juni 1868, betreffend
die Quartierleistuug für die bewaffnete Macht während des Fricdcnszustandes(Bundes-
Gesetzblatt Seite 544 ff.) in der 2. bis 5. Klaffe aufgeführten Ortschaften 5 Sgr.

b) für die Städte Berlin, Altona, Frankfurt am Main, Aachen, Nreslau, Vurtfcheid,
Cassel, Coblenz, Cöln, Danzig, Dortmund, Ehrcnbrcitstein,Flensburg, Hannover, Kiel,
Königsberg i. Pr, Magdeburg, Posen, Schleswig, Stettin und Wiesbaden (erste
Servistlasfe) «> Sgr. 6 Vf.

Ausgeschlossen hiervon sind jedoch die Kosten für gelieferte Kleidungsstücke,so wie die
Kosten der ärztlichen und wundärztlichenVerpflegung, soweit diese letzteren nach 8- 30 des Bundes-
gesetzesüberhaupt zur Erstattung kommen.

2. Der Tarifsatz der, für die ärztlicheoder wundärztlicheVerpflegung der zu 1 gedachten
Personen einem Preußischen Armen-Verbande von einem anderen Preußischen Armen-Vcrbandezu
erstattenden Kosten beträgt für den Tag und für alle Ortschaften gleichmäßig 1 Sgr.

vorbehaltlich gleichwohl einer befondercn Liquidation erheblicher, außergewöhnlicher
Aufwendungen,welche in Verwundungsfällen oder bei schweren oder ansteckenden Krank¬
heiten nothwendig gewordensind.

3. Der Tag, an welchem die Verpflegung begonnen hat, wird mit dem Tage, an welchem
dieselbe beendigt worden ist, zusammenals ein Tag berechnet.

4. Die obigen Tarifsätze kommen gleichmäßig zur Anwendung,die Verpflegung mag inner¬
halb oder außerhalb eines Kranken- oder Armenhausesbewirkt worden sein.

5. Alle, unter die Bestimmungen zu 1 und 2 nicht zu begreifendeVerwendungensind
besonderszu liquidiren.

6. Die gegenwärtigenVestimmungeu, deren Revision vorbehalten bleibt, treten mit dem
^ Juli d. I. in Kraft; mit demselben Tage treten alle bisher in Geltung stehenden Tarife bezüglich
der einem Armen-Verbande von einem andern Armen-Verbandezn erstattenden Verpflegungskosten
Hülfsbedürftiger außer Gellung.

Berlin, den 28. April 1871.

lemerlmngen.

1. Die nach ^ 30 des Bundesgesetzesvom 6. Juni v. I. festzustellenden ^arMtze md ^^MM„ dazu,
"s Pauschalsätze, nicht aber als bloße Marimalsätze zu betrachten, und es ">rd dcch nach
«folgtem Erlaß eines Tarifes (§. 35 des Ausführungs-Gesetzes vom 8. März d. ^.) m den em-

lagenden Fallen^ ^ ^^ ^ ^^^ ^ ^.^ ^ .^ ^.^ ^g.^,w„ Betrag
verwendet worden sei und n^,.^ .. >>^^

d) der Gegenbeweis darüber ausgeschlossen sein, daß der »ä a gedachte Betrag nicht

Für !i7AnA/daß es im §. 30 cit. sich um bloße Maximalsätzehandele, läßt sich ^war
mit einigem Schein die Fassung der Schlußworte des Paragraphen em Tan ... - ' ° , ^
die Erstattungsforderuug nicht Übersteigen darf" anführen; indessensteht selbst wser Argnmentatwn



32

schon die Fassung der unmittelbar vorhergehenden Worte entgegen, wonach der Tarif eventuell auf¬
gestellt werden soll,

„für solche . . . Aufwendungen, deren :c. Betrag sich in Pauschquanten feststellenIM."

Ucberdies aber lassen die betreffeuden Reichstags-Verhaudlungcii mit Deutlichkeit erkennen
daß man bei Erlaß der in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmnng an bloße Marimalsäize keineswegs
gedacht hat. Die Kommission des Reichstags (Bericht Seite 38) hatte die Aufnahme einer derartigen
Bestimmung abgelehnt. „Pauschalisirteu die Tarife - so heißt es wörtlich in dem Kommission^
Berichte - nach größeren geographischen Durchschnitten, so führten sie entweder zur Verletznna des
Grundsatzes, daß das wirklich Verauslagte erstattet werden solle, oder zu einer Verschlechtern«« der
Armenpflege insofern die Armenverbände dahin gedrängt würden, die Unterstützungen ungeeigneten
Pau, chalsatzen anzubequemen." Gleichwohl wurde vom Plenum des Rcichstaaes «,.f ^..
Verhandluugeu (Stenographische Berichte S. 948 ff.) verwiesen wird, dem 8. 30 der von'den ^a
handelnde Schlußabsatz angeführt und zur Motivirung seines Inhalts, außer anderen Gründ n
speziell auf die damit zu erzielende ,Mb türzung d er Vielschreib erei" hingewiesen wäbrend
es sich doch ohne Weiteres ergiebt, daß dieser Zweck durchaus verfehlt sein Würd7 weuu man
die Tarifsätze als Marimalsätze zu betrachten hätte, und wenn demnach der oben unter « und l.
erwähnte Beweis nnd Gegenbeweis erforderlich resp, zulässig bliebe. Es kommt aber mdliF,' auck in
V"«cht, daß vom legislativen Gesichtspunkte aus die Hiustelluug bloßer Narimalsähe eiue nnver-

stch schlleßen wurde, denn in der That tönneu die Vertur ungen, die sich
bei Ausstellung von Tarifen, der Orts-Armenverband der vorläufigen Verpflegung
nmuerhm w,rd gefallen la,M müssen, nur dadurch eiue entsprechendeAusgleichung finden/d derselb
Orts-Armenverband m andere« gle.chartigen Fällen ohne weiteren umständlichen

^ Ä^g^m^f^n^" " '"ugniß erlangt, die Erstattung des im Tar^n^

des , 80^er r^ite^^de^^^^^ '"""st des Schlußabsatzes
„Die Höhe der zu erstatteten Kosten richtet sich uach den am Orte der stattgehabten Uu^

^.tzm^ über das Ma>, der °fsmtlichen Unterstützuug Hülfsbediirftig^r g!l!'>deu

eine theilwcife Modificatiou hat erfahren sollen. Anßcr der Abkürzung derVielsckreiberm s.ss, ^. <->

der Eiuführung von Tarifen anch der Zweck erreicht werden, die^t^A ^
Verpfleguug auf das Erforderniß einer angemessenenSparsamkeit hinzuweisen s^ « H . ^""
Orts^Armenoerbändeu Rechnung getragen werden, welche die Erstattung zu l istm hab u?^?'^?
leicht, nach den bestehenden örtlichen Verhältnissen nur ein viel """

wenden gehabt haben würden, wenn die Verpflegn.,« in ihrem'eigen" ^3 ^ 3^?'"" '" '"'
können. Es kann demnach nicht die Forderung aufgestellt werden, daß der T rif tr !<7 ^ 7
worte des letzten Absatzes des §. 30 - unbedingt so einzurichten sei. drß d Orts 'I "" ^?"^
der vorläusi^en Verpflegung in jedem einzelnen Fall zu dem Seinigen gelange ^^"»brnd

3. Es muß betout werden, daß nach 8. 30 cit. bei Aufstelln,,« d»,-«^^ -- .
der Armenverbände die allgemeinen Verwaltuugskosten der Arnm M s ..^ ". '^?"^"""^"
remnnerirter Armenärzte außer Ausah zu bleiben aben. Es st dahn r
sätze nicht ohne Weiteres der Betrag desjenigen maßgebend, was ei.^
Pflegung ihrer Armen an ihr nicht gehörige Hospitäler .'e, ?c. hat bezahl ,ss„^/ ^' ^
Verechuungeu scheiut augenommeu werden z>t können, daß die
tung re,p. Ergänzung des Inventars. Reinigung, Heizung, Beleucht m Pn^ ^'^"'.
Amortisation «. ^c.) dnrchweg einen sehr bedeuleudeu Prozeu?»! esie.U , ^ 7
die Vorschrift des 8- 30 an eigentlichen Selbstkosten in Summ7z ° ^ "^ ohne
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4.

lässigen Grenze., von selbst eine znr Vermeidung «nnöt .ger We.t^ruugm ge^ e Mn s
wird. Andrerseits aber ist bei derTaristrung davon
diejenigenAufwendnngen beziehen solle., die sich als gewöhnlich
einen Pauschalsatz bringen lassen, dergestalt, daß die Liquidirung a»N er gewöhnlicher Aufweu^l,
gen überall vorbehalten bleiben muß, ^»„b!,-^ Uimen-

5 Ein Tarif kann von der Prenßifchen Staats-Negiernng nur fnr >"", ch A m «

verbände v rgeschrieben werden; er kann sich also vorbehaltlich einer etwa zachst dmch Swa s-
vertrage herbe zu führenden Neziprozität auch nur auf d.e,emgeu "««o beznh n n deueu «n

Preußischer Armenverbaud vou einem andern ebmfalls Prmßifchen A^>nenv^ an e b l^^ D:
hier und da ausgesprocheue Befürchtung ist «..begründet, daß e.ne P«uß « Geme nde ^^

einer auswärtige« Gemeinde uur den Preußischen, vielleicht medr.g gegr Wen Ta Mtz '^ ?eru> g n
sprnchen tonnen, während dieselbe answärtige Gemeinde bei den von chr zn erhebenden .orderungen
an diesen Tarifsatz nicht gebunden sei.an dicfcn Tarifsatz nicht gcunnoen ,ei. , «s«!^^/,«!«

«. Es empfiehlt sich, den Tarif für einen möglichst großen ^^r ' m°g'chft le.ch

und uuter Abstaudnahme von jeder nicht dnrchaus nöthigen ^Pezm.strung ufz'^ ffmba
nnr in dieser Weise der Zweck erreicht werden tann. - d.e "^lschre.b^
dem Wegfall der Nothwendigkeit, zu lignidiren und Belage anch "' ^bedmtmd n^allm e.nzusenden,
einen Er atz für die eventuelle Kmzuug des wirtlich verauslagten Betrages zn gewahren.

Nach vorstehenden Gesichtspunkten ist der vorliegende Entwurf eines gemäss ^ d s Ge
setzes vom 8. März d. I. von dem Herrn Minister des Innern aufzustellenden ^anfes abgebt

""^"' Derselbe beschränkt sich in der Bestimmung »nter 1 ans die Normiruug eines festen Satzes

für die tägliche ^^em^^^^ .^,^^

Die Normirung eines solchen Satzes für Kinder oder fnr th /«e:s ^wt^ay
kann, wenn überhanpt, jedenfalls nicht ohne eine für unzweckmän.g zu erachteude Spezmlwruug sur
ausführbar erachtet werden. , . . . «>..!..f» ,,nd arößere

Ist den östlichen Provinzen ist

Städte abgerechnet, der Perpflegnngsbetrag vou wg'ch 5 Sgr ^^ M d , « o e ^ ^g .^
und als ausreichend anerkannt worden. Der Mag.strat der S adt ^ allge-
um einige Pfennige übersteigende,, Satz unter der - mühtm,
meinen VeNvaltuugstosten der vou der Stadt ^nutzten Anstalten^
als ausreicheud anerkannt. Auch mehrere ^^7'«°" '" ^^'^^ N ck3 hierat.f b ^
täglich uur 5 resp, wenig über 5 Sgr. m Vorschlaggemacht Es s «tt ^r ch ) ^^s^ ^^
gemessen gehalten worden an dem °" erwähnten ^
jenigen Städten einen Zuschlag von 1 Sgr. 6 Pfg. zuzub.ltlgen. wem)«
in der ersten Klasse aufgeführt stehen. . ?.^s^„, ^,..,,:,,,„, an. ,^, ^-^ 1 c> ^»3 <3nim„rfs — IN den o tt.chen ^rovin^cn an
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„erheblichen außergewöhnlichen Aufwendungen, welche in Verwundunn^f^tt«., ^ ^ > r,
steckenden Krankheiten nothwendig geworden sind.« - w Es w 1 "l, ? ^ Ichwerenoder an-
schalsähe sind, in allen Fällen, in denen es sich um ei "' . '.' ^ "°^ P°"-
vcrpflegendenHülfsbedürftigen handelt, äußerten .6 1 ^m^ fsv 2 ^'' "^!^'"täglich ertra gefordert werden können. "' "/" ^^r. noch 1 ^gr.

DieVcstimmungunter 3 ist mehrfach als wünschenswert» 5«.!>5,.»l ^ «.

für solche Fälle abznschneiden, wo ein Hül sbedürftiger w p^ ^ um Weiterungen

nommenund, nach kürzerem oder längerem AufentU ^h ^^a^^^

beschränken^w^^ V^r^w^r A^^^^^ Satzes °«s ^e Fälle zu
nöthigen Anhaltspunkte kaum gegeben sind um ,w sck>e„ ^., -? . ^"' ""^"^ andererseits die
außerhalb einer Anstalt in zutreffender^ ^r Verpflegung innerhalb resp.

D,e Bestimmungenllä 5 und 6 rechtfertigen sich von selbst.

Düsseldorf, den 20. ^uni 1871
Wahl der ständisch,» Euer Hochwohlgeboren beehre ick mick n,!^ m ..... ,. . .. ^

»ei ulegunrmig»- ^ ^
Commilsioncu. für das

Wahl der staudisch,» Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich mit N
Mitgliederder 2>e. Propositions-Decretevom 8. Juni ds. Is wod,.^?^ "" Bestimmung in dem Allerhöchsten
putat^sü^ für die'nMM A^^ ""rd°" wir. rei

m7^2^u ^u>'d des 8. 40 des Ausführuugs-^ ^u^ "^^ «7 ."' ^"l ds. Is. auf
der Regulinmg«-»' März d. Is. - Ges.-Tamml: i.. 130 - mit dem S?,„ 3 " Unter,tützungs-Wohusitzvom

für das Heimathwesen aus den Angehörigen der
im Auftrage des Herrn Ministers ganz ergebenst darau uwem'? " ^' t' "' "'^ ^ wählen,
dieser Wahlen die Vorschriften des Reglements über da73rr^ ^ '""?"'' ^"^ "ei der Vollziehung
22. Juni 1842 -. Ges.-Samml. p. 213 - z« beachte., selunw/d" .'Ü ^"^^eu Wahlen vom
im §. 11 des Reglementsvorgeschriebenevierzehntägi e Ei ädu75 M I rl ^ .^M'. daunt die
glieder der Provinzial-Vertretung schon in dem E uladm^
10. Juni d. Is. davon in Kenntniß gesetzt habe, daß jene Wa«e , " ^ ^"v.nzial-«andtage "om
näher zu bestimmenden Tage stattfinden werden. Gleichem er „^ 1^ "°" Euer Hochwohlgeboren
ergebenst, die Beschlußfassungdes ProvinM-ttandtages über die 3be .. . ' H^wohlgeboren ganz
der gedachten Deputation nach §. 44 des citirten Ausführunasae^^'?«"^^^"^" Mitgliedern
gefälligst herbeiführen zu wollen. '"yrung-gesetze» zu gewahrenden Entschädigung

In dem Allerhöchsten Propositions-Decrete ist der Vrovimi..l ^«^ c

worden, über die Zahl und die Zusammensetzung der nach ^ 18 rl « !. ^^ ^"" aufgefordert
bildenden Ncguliruugs-Eommissionenzu beschließen.Nachi; ?n 3s 7«<, ^ ^^en Gesetzes zu
m einigen ^andestheilen,insbesondere im Bezirk des Appe llatwn^?3 ^)^ ^'" nämlich die
der örtlichenArmenpflegenebenden ordentlichen G^m^ ^n. für die Verwaltung
Armenbehörden aufgehoben,und es gehen Ml Ers^
Soweit nuu bisher von den aufhebenden besonderen^ne^h^n^m ?'?'" '" ^^'"" "ber.
nngesondert verwaltet wurden, welche für Armeuzweckemehr /,« ^° ""^ Armenanstalten
zufolge §. 20 a. a. O. nachstehendeVorschriften zur Anwendung "'^" ""immt sind, kommen

.n befliß g?::: V^r?^^ 5.^^
fa's^sgesetzenfür die Verwaltung der ««
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sind. Der Artikel 15 des Gesetzesvom 15. Mai 1856, betreffend die Gemeindc-Vcrfaffungin der
Rheinprovinz (Gef.-Samml. S. 435 ff:), kommt entstehenden Falles mit der Maßgabe zur Anwendung,
daß die in dem letzten Satze dieses Artikels erwähnten Rechte des Vorfitzes und der Verwaltung
demjenigenBürgermeister zustehen, in dessen Amtsbezirkedie betreffendeArmcnbehördeihren Sch
gehabt hat.

§. 22. Sind die Armenfonds und Armcnanstalten für die Armcnzwccke mehrererStadtge¬
meinden oder für die Armenzweckevon Stadt- und Landgemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung
auf die Behörden derjenigenGemeinde über, in welcher die aufzuhebende Armenbehördcihren Sitz
gehabt hat. Iu Fällen dieser Art ist den beteiligten Außeugemeindeneine Mitwirkung bei der Ver¬
waltung der Armenfonds und Armenanstaltcn nach Maßgabe der Bestimmungender W. 10, 12, 13
einzuräumen.

^. 23. Die zur Ausführung der Vorschriften der U 1" bis 22 erforderliche Negulirung
erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungender §8- 1? und 18.

Die Aufgabejener Negulirungs-Commissionenbesteht demnach in der Rheinprovinz, wo es
sich um räumliche Abgrenzungneu zu bildenderOrtsarmenverbände nicht handelt, darin, in den betref¬
fenden Fällen über die Frage zu beschließe»,ob einer an dem Armenvermögenbctheiügten Außengemeinde
zweckmäßigerWeise eine Abfindung, refp, in welchem Betrage, zu gewähren, oder ob eine gemein¬
schaftliche Verwaltung durch ein zu vereinbarendes,nöthigenfalls vom Kreistage zu beschließendes
Statut einzurichten sein möchte. Hinsichtlich der Zusammensetzung der in Rede stehenden Commissionen
bestimmt der §. 18 a. a. O., daß dieselben von einem vom Ober-Präsidenten zu ernennenden Vor¬
sitzendenund aus zwei oder vier weiteren gemäß Beschluß der Provinzial-Vertrctuug zu wählenden
Mitgliedern bestehen sollen, und daß die Provinzial.Vertretung auch über die Zahl der zu bestellenden
Commissionen zu beschließenhat.

Indem ich Ew. Hochwohlgeborenhiernach das Weitere anheimgebe, erlaube ich mir ganz
ergcbenst zu bemerken, daß es sich wohl empfehlen dürfte, eine folche Commissionfür jeden Kreis, worin
das Bedürfniß dazu hervortritt, zu bilden und daß die Wahl der Mitglieder derselben den Kreistagen
zu übertragen sein dürfte.

Der Königliche Landtags-Commissar,
Ober-Präfident der Rheinprovinz,

v. Pommer-Efche.

An
den Provinzial-Landtags-Marfchall,Königlichen Kammerherrnzc.

Herrn Freiherrn von Waldbott-Bafsenheim-Bornheim
Hochwohlgeboren

Nr. 3728. Hierselbst.

Vereinigung der B«>

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 21. Januar d. I. genehmige Ich, daß der
wieder beifolgende Entwurf eines Regulativs, betreffend die Vereinigungder m der Rhemprovmzbeste- Str°ßenf°nds.
henden Bezirksstraßenfondszu einem Proviuzialstraßenfonds,nebst Motiven dem nächstzufammentretenden -
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Rheini'cken Provinzial-Kandtagezur Beschlußfassung vorgelegt und ein bezüglicher Passus in das Mir
semer Ze zur Vollziehung vorzulegende Propositions-D«rct aufgenommen werde.

Haupt-Quartier Versailles, den 28. Januar 1871.

gez. Wilhelm.

.Graf v. Itzenplitz. v. Mühler. v. Selchow. Graf zu Eulenburg. vr. Leonhardt.
Camphausen.

An das Staatsministerium.

Entwurf eines Regulativs,
betreffend die Vereinigung der in der Nheinprovinz bestehenden NezirKsstrBm-

Fonds zu einem Urovinzialstrasienfonds.

8,1.

Die seither nach dem revidirten Reglement vom 17. September 1855 verwalteten Venrks-
straßenfonds der Rheinprovinz werden vom 1. Januar 1871 ab, mit Ausschluß des für den Kreis
Wchlar bestehenden Fonds, mit Activis und Passivis zu einem Provinzialstraßenfondsvereinigt.

Von diesem Zeitpunkteab wird die Unterhaltungderjenigen Straßen, welche bisher für Rea>
nung der fortan vereinigten Bezirlsstraßenfondsunterhalten worden sind, von der Provinz übernommen

Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenen Bezirksstraßenheißen fortan Provin-zialstraßcn.

Die Aufnahmeneuer Kunststraßen unter die Zahl der Provinzialstraßenerfolgt durch Beschluß
des Prouinzial-Landtagcs. " ","gi oura^cMun

In gleicher Weise kann die Eigenschafteiner Provinzialstraße wieder aufaehobenwerden
Doch bedarf ein Beschluß letzterer Art der Genehmigungdes Oberpräsidenten. Dauert das Bed^M
zur Erhaltung der aus der Zahl der Provinzialstraßenausgeschiedeneu Wege oder "w^
selben für den öffentlichen Verkehr fort, so tritt die gewöhnliche Wegebaulast ^
den allgemeinen oder besonderen Bestimmungen wieder ein. ^ ' "
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§.3,

Die Provinzialstraßen erhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß ausschließlich der
Gräben .und eine Befestigungsdeckevon 16 Fuß Breite. Die Steigungen derselben dürfen nicht mehr
als 8 Zoll auf die laufende Ruthe betragen und müssen bei längeren Höhenzügenauf je 100 Ruthen
Länge um 1 Zoll dieses Maximums bis zu 6 Zoll vermindert werden. Abweichungen hiervon kann
der Minister für Handel, Gewerbeund öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8-4.

Auf die Provinzialstraßen finden alle gesetzliche VorschriftenAnwendung, welche für die
Staatsstraßen der Provinz bestehen oder künftig ergehen werden.

Dies gilt namentlichauch in Betreff der Erhebung des Chausseegeldes,
§ 5-

In den Prouinzialstraßenfondsfließen:
1) die am 1. Januar 1871 vorhandenenKapitalbeständeder bisherigenBezirksstraßenfonds;
2) die Erträgnisse der von den Provinzialstraßenaufkommenden Nutzungen, insbesondere die

des Ehausseegcldcs, und
3) die von der Provinz mit Ausschluß des Kreises Wetzlar für die Provinzialstraßen zu

erhebenden Abgaben.

8-6,

Der Provinzialstraßenfondswird bis zur Einrichtung einer provinzialständischen Verwaltung,
bezw. einer ständischen Haupttassevon dem Ober-Präsidenten venualtet und vertreten.

Derselbe trifft die für die Verwaltuug des Fonds, insbesondereauch die für das Kassen- und
Rechnungswesen erforderlichen Einrichtungen; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauftragten
Behördenresp. Beamten über die Einnahmen und Ausgaben des Fonds ordnungsmäßigeRechnungen
gelegt werden, und läßt die letzterennach erfolgtcr Vorrevisiondem Provinzial-Landtagezur Prüfung
und Dechargirungzugehen.

8.7.

Aus den Einnahmen des Prouinzialstraßenfonds(§. 5.) werden vorzugsweise die Kosten der
Unterhaltung der Provinzialstraßenbcstritten. Doch können auch sonstige, außerhalb dieser Hauptbc-
stimmungder Einnahmen des Fonds liegende gleichartigeVerwendungenderselben, namentlich Neubauten
oder Zuschüssezu Ncubcmteu vou dem ProvinzialLandtngc mit Genehmigung des Ober-Präsidenten
beschlossen werden.

Die für den Provinzialstraßenfonds zu erhebenden ^«^ °- M.^)^rdm m ^der

Art aufgebracht,daß der am Jahresschlüsse s.ch ^^
Maßstabe der direeten Stcmlssteuern, und zwar d" Grund ^ ^ ^ ^ Gewerbebetriebe
kommen- und Gewerbesteuer,dcr letzteren jedoch '"' w>. ch'uv ^ ^ ^. ^,
im Umherziehen,auf die einzelnen
bringnng wrch Ausnahme in den Gcmeinde-Ha«halt^ ^, die

Bei den mahl- und schlachtsteuerpfücht.gen St«"°" °nd "„ ^ ^ Nepartition
Mahl- und Schlachtsteuernach Abzug des sur die Gemeindenerhobenen ^ten
zu Grunde gelegt
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8-9.

DerGcsammtbetrag der jährlichen Vcrwcnduuaenfür die im K « l,„.^ ^, » r ,

die Höhe der jährlich zu erhebenden Steuerzuschläge( ' .) wir v em V 'in'5'^^ ' ^'7
tels des Finanz-Etatsbestimmt.Dabei werden iedock denen. n f>l^. P«v'. ml-Landtage mtt-
welche Kapitalbeständean den Provinziaff3 „fonds ^^^
tenden Steuerzuschlägedie Zin^n dieser N^mi 1'^ e ^w^zu G^e ae^ 't "5?"
letzte^.e von der Proviuz übernommenen Schuldendes bet^de.!"^^^.^e

direeten St^at^ so ^^7^3? d^^'" ^'7'"'^^ " P^nt der
Gewerbeund öffentliche Arbeiten,des Innm. Mld w Finan^^"''" '"' ^"'^' ^r Handel,

8- 10.
Innerhalb des von dem Provinzial-Landtaaebewillig,, «« s

«.„,.«... ^n^'^^d«?^"^^'"!?«^»^»»!!^ werd.,, d. «.,

^^,:'^,.73^^^^^ °»s «».. ^«.«,...
Regierungsbezirke je drei Mitglieder augehören ^ ^ "^"' bah jedem der 5

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs ^alnen n,i. ^ «« .
Wahlperiodedie Mitgliedschaftim Ausschüsse bis zm- Wab de. ^> ^ ?"^"'' ^aß bei Ablauf der

Aus jedem Staude ist eine angemessene ^rtdauert.
Fall der Behinderung eines Mitgliedes des betreffenden S a.7ds > . ?' ^ ""Kn, welche für den
"ach der durch die erhaltene Stimmenzahl und bei ^s« Behinderung
Reihenfolgeeintreten. nnmmengleichhe.tdurch das Loos zu bestimmenden

Diese Organe des Provinzial-Lanotaaes haben a„s-.,^«. ^. >
das P.°°«„,»„.r.«.»„ew,u .r,.dw».

8. 11.

Zur Vorbereitung der Beschlußnahme über die «n.»^» r
sident dem ständischen Ausschusse für jedes der Z°"»s theilt derQber-Prä-
znts-Regreruugenfür die Instandsetzungund Unter altuna der in I ^'"^«"3 der von den Be-
Verwenduugeum.t, unter Bezeichnung derjenigen Anträge welch 5„! ^"« ?'"straßen beantragten
als zur Beruch.cht.gungbesondersgeeignet erscheinen ^ ""^ ^" Bedürfnissendes Verkehrs

Dem Ausschusse ist unbenommen,auch aus eiaen.» c. ^ .,
lassen- °> "^"" ^ntt.atwe Bewilligungen eintreten zu

8- 12.
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Präsident die Ausführung der Arbeiten durch dieBezirks-Negierungenan und überweistdenselben zur
Verausgabung die hierzu aus dem Provinzialstraßenfonds bewilligtenSummen.

DenVczirks-NegierungenverbleibtdieVerwaltung und Beaufsichtigung der Provinzialstraßen.
Sie bedienensich dazu der Staats-Baubcamteu, welche die Aufsicht über die Proviuzialstraßen nach
den ihnen für die Staatsstraßen ertheilte» Dienstcmweisuugeuführeu.

Ingleicheu werden die Chaussee-Aufsehervon den Bezirks-Regierungcn nach den für die
Anstellungunmittelbarer Staatsbeamten geltenden Vorschriftenauf Kosteu der Provinz angestellt und
pensionirt, jedoch bedarf es zu einer Vermehrungdes bisherigen aus dcu Vezirksstraßenfoudsbesoldeten
und auf die Provinz übergehendenStraßenbau-Personals der Zustimmung des Provinzial-Landtages.
Derselbe hat auch über das Maß der zu bewilligendenDienst-Einnahmen und über sonstige den
Provinzialstraßenfonds berührende Bedingungen der Anstellungzu beschließen.

Ergiebt sich während der Zeit, wo der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, ein drin>
gendes Bedürfniß zur Vermehrung des Straßenbau-Personals, so ist die Provinzialstraßen-Kommisstou
ermächtigt, vorbehaltlich der nachträglichenGenehmigung des Provinzial-Landtages die erforderlichen
Straßen-Aufseher interimistisch anzunehmen,und ihnen für ihre DienstleistungenentsprechendeRemune¬
rationen zu gewähren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat für die betreffenden Beamten bestimmten
Dienst-Einnahmennicht übersteigendürfen.

Dem Provinzial-Landtage steht das Recht zu, die Verwaltung der Provinzialstraßen dnrch
feine Organe zu controliren und etwaige Erinnerungen darüber zur Kenntniß des Ober-Präsidenten
zu bringen und event, weiter zu verfolgen.

Auch ist über sämmtliche im Vorjahre aus dem Provinzialstraßenfonds stattgehabteVer¬
wendungendem Ausschusse alljährlich eine Uebersicht durch den Ober-Präsidenten mitzutheilen.

Falls der Ausschuß Veranlassung finden sollte, außerdemdie Einsicht von Baurechnungen
zu wünschen,werden solche durch Vermittelung des Ober-Präsidenten mitgetheilt werden,

§. 15.

Das Regulativ vom 17. September 1855 wird hierdurchaufgehoben.

o t i v e.

Die üble finanzielleLage, in welche der ostrheinische Bezirksstraßenfondsdes Regierungs¬
bezirks Cöln im Laufe der letzten Jahre gerathen ist, hat bereits die zum 19. Nheinüchen Provmzial.
Landtage versammelt gewesenen Stände ernstlich beschäftigt. Von dem ?. Ausschusse ist über eine den
Gegenstand betreffendeDarlegung der KöniglichenRegierung zu Coln, uud über verschiedenedurch
den Verfall einzelner Straßenstreckcn hervorgerufeneAnträge und Beschwerdender Interessenten ein
emgeheudesReferat erstattet worden, in welchem außer den zur Abhülfe der vorhandenen Ealamitat
vorgeschlagenen Mitteln auch diejenigen Maßnahmen beleuchtet worden sind, welche als geeignet bezeich¬
net worden waren, einer Wiederkehrder eingetretenenUebelständc wirksamvorzubeugen l>tr. ^eryano-
lungcu des 19. Rheinischen Provinzial-LandtagesS. 243 ff.). Die von dem Provmzial-Landtagesell>,t
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auf Grund dieses Referates gepflogenenVerhandlungen (S. 175 ff.) erweisen auch, daß der Gegen¬
stand nach beiden Richtungenhin der Erörterung unterzogenworden ist. Eine Beschlußfassungselbst
hat jedoch nur in einer Beziehungstattgefuuden, über die Frage nämlich, auf welchem Wege dem
ostrhcinischen Bczirtsstraßenfonds die demselben fehlenden Mittel zu der sofortige!, umfassenden Wieder¬
herstellung seiner zerrütteten oder abgenutztenStraßcnstreckenzuzuführen feien? Ungelöst dagegen ist
die Aufgabe geblieben, den gedachten Fonds vor der Gefahr eines späteren Nückfallcsin eine ähnliche
Bedrängnis; zu sichern. Der Provinzial-Landtag hat sich darauf beschränkt, in einer Petition vom 6.
April 1868 an des Königs Majestät die Bitte zu richten, daß die dem ostrhciuischcn Cölner Bezirks-
straßenfonds nothwendige Hülfe durch Bewilligung eines zinsfreien Darlehns von 65,000 Thlrn. ans
Staatsfonds gewährt werde. Obwohl dieser Antrag nicht einmal durch ciueu Beschluß über die Art
und Weise der Rückzahlungdes erbetenen Tarlehns ergänzt worden ist, ist doch ans landcsvätcrücher
Huld von den sich ergebenden gewichtigen Bedenkenabgesehen worden. Da des Königs Majestät nicht
haben zulassen mögen, daß der bereits so hart betroffene wichtige Landcslheil durch die Störung feiner
bedeutendsten Verkehrsliniennoch länger und auf uugcwisfe Zeit hin geschädigt werde, ist ans Aller¬
höchsten Befehl der KöniglichenNcgieruug zu Cölu zu Laste» des ostrhciuischcn Bezirtsstraßenfouds
der znr Wiederherstellungder zerrütteten Straßenstreckenerforderliche,znnächst auf Höhe von 47,000
Thlrn. angenommene Bedarf als ein zinsfreies Darlehn aus Staatsmitteln vorgestreckt und dieser
Betrag demnächst, dem weiter hervorgctretcuenBedürfniß entsprechend, um27,6l2 Thlr. erhöht worden.
Ueber die Rückerstattungdieser Tarlehne im Gesammtbetragevon 74,612 Thlrn. sowie eines bereits
unter dem 11. November 186? der Königlichen Regierung zu den dringendsten Instandsetzungsarbeitcn
aus audcrwciteu Staatsmitteln überwiesenen Vorschusses von 8,222 Thlrn. 23 Sgr. 4 Pf. werden die
Proviuzialstände besonders zu beschließe» haben. Aber es sind diese Darlehne auch nur in der
bestimmteil Erwartung bewilligt worden, daß der Provinzial-Landtag nunmehr uuverweilt auf eine
solche anderweite Einrichtung des BezirtsstraßenwesensBedacht nehmenwerde, welche eine Wiederkehr
so bedauerlicher Zustände, wie i» dem ostrhcinischen Cölner Bezirtsstraßcn-Verbandezu Tage getreten
sind, ausschließ:, die ordnungsmäßige Instandhaltung aller rheinischen Bezirlsstraheu verbürgt und
zugleich geeignetist, eine der Billigkeit entsprechende gleichmäßigere Vcrtheilung der im Interesse der
Bczirtsstraßen aufzuerlegendenLeistungen auf die einzelnen Theile der Provinz herbeizuführen. Bei
der Prüfung der in dieser Absicht zu ergreifendenMaßnahmen wird znnächst von der auch in dem
Referate des 7. Ausschusses bekundeten Thatsacheauszugehen sciu, daß in den dnrch das Regulativ
vom 17. September 1855 ncngebildctendrei ostrhcinischen Bczirtsstraßcn-Verbändcndie Entwickelung
des Bezirksstraßenwesensnicht, wie in den älteren fünf wcstrhcinischen Verbänden im Ganzen der Fall
war, der Stcuerkraft der Eingesessenen proportional geblieben ist. Auch zeigt die anliegendeUebersicht
vom 28. Oktober 1870, welche auffallendeUngleichheit zwischen jenen drei Bezirksstrahcufondsbezüg¬
lich des Verhältnisses der Prinzipalsteuer und der Länge der Bezirksstraßenim Laufe der Jahre sich
herausgebildet hat. Insbesondere ergiebt sich die bemcrkenswerthcThatsache, daß der ostrheinische
Düsseldorfer Bczirtsstraßenfonds mit nur 3l,z„ Meilen die Zuschläge von einer Prinzipalsteuer von
1,369,87? Thlrn. erhebt und zwar nur in dem Betrage von 3^, Prozent, wobei noch ein Activver-
mögcn von 102,238 Thlrn. vorhanden ist; während in dem angräuzendenCölner ostrheinischen Ver¬
bände die Prinzipalstcuer auf nur 294,708 Thlr., die Länge der Bezirtsstraßen dagegen auf 55,„<,
Meileu und der Steuerzuschlagbereits seit vielen Inhren auf 10 Prozent sich beläuft, nicht zu gedenken
eines hoch angeschwollenen Defizits. Es ergiebt stch hieraus zugleich,welche großartige, die der
Nachbarverbändeweit überholende Thätigkeit die ostrheinischen Gemeindendes RegierungsbezirksCöln
in dem Bau nener Straßen entwickelt, und welche ungemein großen Opfer, ihrer geringen Wohlhaben¬
heit ungeachtet,sie in der Absicht gebrachthaben, sich den Zutritt zur Theiluahme an dem größeren
Verkehr zu eröffnen. Vergleichtman aber ferner die ancinandergrenzcndcn,vornehmlich dem Industrie¬
gebiete ungehörigenund daher in ihren äußeren Verhältnissenwie in ihren gegenseitigen Beziehungen
einander uahcsteheudcn rechtsrheinischenTheile des Cölner und des Düsseldorfer Bezirks, fo erscheint
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die große Differenz der von denselben für ihre Bezirksstraßen aufzubringenden Leistungen in der That
als eine durch nichts gerechtfertigte Anomalie. Auch in noch anderer Beziehung ist der Cölncr rechts¬
rheinische Verband wesentlich ungünstiger gestellt, als der Düsseldorfer und selbst der Coblcnzer. Die
beiden letzteren können rücksichtlich ihrer Vcrkehrsvcrhältnisfe als wesentlich selbstständigc, von den
linksrheinischen Hälften der betreffenden Regierungsbezirke unabhängige Gebiete angesehen werden,
wohingegen der rechtsrheinische Theil des Cölncr Bezirks mit seinen Interessen vorwiegend auf die
große Stadt Cöln, znm Theil auch auf Bonn uud durch diefe auf den ganzen linksrheinischen Theil
des Cölner Bezirks hingewiesen ist.

Die Wechselbeziehungen ergeben sich als dergestalt innige, daß die Theilung des Cölncr
Bezirks in zwei Vezirksstraßcn-Vcrbändc, indem der Rhein als Scheidelinie angenommen wurde, als
einc den realen Verhältnissen und Interessen geradezu widersprechende und unnatürliche sich heraus¬
gestellt hat. Durch die Erfahrung ist nachgewiesen, daß dem Cölner rechtsrheinischen Verbände es
von vornherein au den unerläßlichen Bedingungen eines selbstständigcn Bestehens gefehlt hat, und
daß es ihm an diesen mich fernerhin gebrechen wird.

Minder mißlich, wenngleich ebenfalls nicht gesichert, sind die Verhältnisse des ostrhcinischen
Coblcnzer Bczirksstraßcnfonds. Auch bei diesem hat sich bereits ciu Defizit eingestellt, ungeachtet der
Erhöhung des Steucvzuschlages auf 10 Prozent, und er befindet sich, wie auch das obenerwähnte
Referat des 7. Ausschusses bekundet, auf abschüssiger Bahn. Nur der Düsseldorfer rechtsrheiuische
Fonds zeigt sich bei einem ungcmein kräftigen Stcucrtapitalc gegeuübcr einer verhältnißmähig nur
genügen Meilenzahl der ihm zugefallenen Aufgabe durchaus gewachfcu.

Die Prüfung der Lage der drei rechtsrheinischen Bczirtsstraßenfonds und ihre vergleichende
Betrachtung muß zu dem Anerkenntnis; führen, daß die bei der Gründung dieser Verbände im Jahre
1855 vorausgesetzten Verhältuisse als zutreffend sich nicht bewährt haben, und daß auch die admini¬
strativen Grenzen eine geeignete Grundlage weder für die stattgcfnndene Dreitheilung noch überhaupt
lür eiuc Theilung abgeben konnten; sie führt aber auch feruer zu der Verneinung der Frage, ob
wesentliche materielle Momente dafür sich geltend machen lassen, daß die rechts vom Nheine bclegenen
Theile der Regierungsbezirke Coblenz, Cöln uud Düsseldorf gerade iu Bezug auf ihre Bezirtsstraßen
von dem Verwaltungskörper, welchem sie im Uebrigcn mit allen ihren Interessen angehören, losgelöst
worden sind und losgelöst bleiben sollen. Hiermit wird die Betrachtung zugleich auf die älteren fünf
linksrheinischen Bezirksstraßen-Verbande hingelenkt und es drängt sich die weitere Frage auf, ob es
als mit der gegenwärtigen Cntwickcluug des Verkehrs noch verträglich zu erachten sei, die Bezirks¬
straßen auch fernerhin engeren Verwaltuugs-Verbänden als Objecte ihrer Pflege zu belassen.

Auf den Blick obenhin könnte es fcheincn, als ob für diejenigen Bezirtsstraßen, welche in
der Mhe von Eisenbahnlinien liegen, bczw. von diesen berührt oder durchschnitten werden, ihre Fun-
damental-Eigcnschaft, nämlich die eines dem größereu und allgemeinen Verkehr dienenden Communications-
mittels, nicht mehr in Anfpruch zu nehmeu sei und daß ihre Bedeutung im Wesentlichen nur noch in
der Vermittelung eines vornehmlich localen Verkehrs bestehe. In einzelnen Fällen wird dieses wohl
"ls thatsächlich richtig zugegeben wcrdeu können; aber es wäre durchaus fehlgegriffen, wenu man auf
lediglich äußerliche Merkmale hin die Qualität eiues Verkehrs im Ganzen fchätzen wolle. Im Gegen¬
theil wird man bei näherer Betrachtung der Ansicht sich nicht verschließen tonnen, daß die Eisenbahnen,
wenngleich sie den mit ihnen in Contacl getretenen oder in ihrer Attractionssphäre liegenden Straßen
den sogenannten durchgehenden Verkehr im Wesentlichen entzogen haben, denselben andererseits
einen Ersatz hierfür iu einer neuen Art des Verkehrs zugeführt habeu, auf dcsseu Ziele uud Bedeu¬
tung und sonstiges Wesen der enge Begriff des localen Verkehrs durchaus nicht paßt. Die auf
diesen Straßen stattfindende Frcqueuz charatterisirt sich vielmehr als eiucn integrircudcu Theil der
aus der Entwickelung des Eisenbahnwesens hervorgehenden Ncwcguug, uud die Straßen ihrerseits
nehmen mehr und mehr die Eigenschaft von Hülfsglicdern des Eisenbahnnetzes selbst an, und gewinnen
eine über ihreu geographischen Bezirk weit hinausrcicheude Bedeutung. Schon in diesem Umschwünge
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der Verkehrsverhältnisse würde eine Verschmelzung der zur Zeit noch nebeneinander bestehenden ein¬
zelnen Bezirtsstraßcnfonds zu einem großen Gesammtverbande ihre Rechtfertigung finde» tonnen.
Tritt aber nun noch der Umstand hinzu, das; eben nur die Bildung eines solchen, fast die ganze Provinz
umfassenden Fonds die ordnungsmäßige Unterhaltung sämmtlicher dem Verbände ungehörigen Straßen
zu verbürgen im Staude ist, während alle übrigen, theils in dem Ausschuß-Referate erörterten, theils
in der Plenarbercithung des Provinzial-Landtagcs vom 2. April 1868 in Erwägung gezogenen Maß¬
nahmen entweder als unausführbar oder als Palliativmittel von höchst zweifelhaftem und keineswegs
nachhaltigem Erfolge haben erkannt werden müssen, so erscheint es geboten, an die Herstellung und
Einrichtung eines solchen allgemeinen Provinzial-Verbandes nunmehr heranzutreten. Der vorliegende
Entwurf giebt an, wie diese Aufgabe sich werde lösen lassen.

Es wird indeß mit noch einigen Worten auf die Einwendungen einzugehen fein welche
durch die Meinung hervorgerufen worden sind, daß den Angehörigen der einer günstigen Finanzlage sich
erfreuenden Vezirksstraßen-Verbände ohne Unbilligteit nicht werde angesonnen werden können, im Interesse
von Bezirtsstraßcn, welche ihnen selbst völlig ftemd und nutzlos seien, eine dauernde Mehrbelastung
zu übernehmen. Dem gegenüber ist zunächst nicht außer Acht zu lassen, daß die zur Zeit noch beste¬
henden Bezirksstraßcn-Verbände keineswegs solche Gruppen darstellen, deren jede für" sich durch ein
gemeinschaftliches und durchgängig gleichartiges Vertchrsintcresse zusammengeführt und verbunden
Wäre. Im Gegentheil umfaßt jeder dieser Verbände Landesthcile, welche hinsichtlich der Vertehrs-
Entwickelung und sonstiger Beziehungen auf den verschiedensten, häufig weit auseinandcrliegenden
Stufen stehen. Es bedarf hier nur des Hinweises auf den Regierungsbezirk Aachen mit seinem
fruchlbareu Iülicherlcmdc, feinen Iudustric-Districtcn und seinem sterilen uud dürftigeu Venngebiete
Dennoch finden sich oft so verschiedene Theile desselben Regierungsbezirkes in einen Vezirksstraßen-
Vcrband zusammengefaßt, lediglich wegen ihrer administrativen Zusammengehörigkeit aber ohne jegliche
Rücksicht darauf, in welchem Verhältnisse sie mit Straßen ausgestattet sind, oder ob" denn auch der
eine Theil von den Straßen des andern Theils irgend einen Nutzen ziehe oder uicht Eiue große
Zahl von Gemeinden, welche auch jetzt noch die in oft meilenweitcn Entfernuugen vorüberführenden
Ehcmsscen ans beschwerlichenWegen, mitunter sogar unter Gefahr für Geschirr nnd Ladung zu erreichen
vermögen, haben die zurückliegende lange Reihe von Jahren hindurch zur Unterhaltung'der Bezirts-
straßen in ganz gleicher Weise beisteuern müssen, wie diejenigen Gemeinden, welche im'nnmittelbarm
Genuß des Nutzens dieser Straßen stehen. Hierin hat man bisher etwas besonders Unbilliges nicht
gefunden. Aber eben deshalb darf man auch nicht übersehen, daß die mit der Verschmelzung der
Bezirksstraßenfonds zu erstrebende Ausgleichung nichts anderes bedeutet, als das iu jedem einzelnen
Bezirtsstraßen-Ncrbande bisher geltend gewesene Prinzip der gleichmäßigen Verlhcilung dcr Last auf
den durch diese Bezirke gebildeten Körper in seinem G anzen zur Anwendung zu bringen, .ftat doch
eine Centralisation der Bezirtsstraßcnfonds eine Reihe von Jahren hindurch für die game linke
Rhein feite bereits bestanden, so daß von den ganzen linksrheinischen Theilen der Provinz ein gemein¬
samer Verband gebildet gewesen ist. Anch ist wohl zu beachten, daß diejenigen Bezirksstraßcn-Verbände
welche in Folge der Vereinigung zu einem Provinzial-Verbandc einer Mehrleistung »gegen bisher sich
zu unterziehen haben würden, nur in dem Genusse einer Vergünstigung sich befunden haben, welche
ihnen ohne Unbilligteit schon längst hätte entzogen werden können. Dem Wesen nach handelt es
sich daher nicht um die Uebernahme einer neuen, sondern nur um die gerechtere Vertheil«»«, einer
bestehenden Last. Hierbei mag nur noch daran erinnert werden, daß die einzelnen Bezirtsstraßenfonds
ja nicht einmal durch eine spezielle Vertretung rcpräsentirt werden, daß ihre Vertretung vielmehr bei
den Ständen der Provinz beruht, — ein deutlicher Hinweis darauf, daß die an die Nczirksstraßen
sich knüpfenden Interessen und die den letzteren zu bringenden Opfer nicht füglich nach territorialen
Abschnitte» sich spalten lassen, ohne dem Wesen des Instituts selbst Eintrag zu thun.

Von den vorstehenden Gesichtspunkten aus ist der gegenwärtige Entwurf eines Regulativs,
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betreffend die Vereinigungder in der Rheinprovinz bestehenden Bezirtsstraßenfondszu einem Provin-
Mlstraßenfonds, aufgestelltworden.

Die darin vorgeschlagene Umgestaltung dieses Instituts gestattet zugleich,der Provinzial-
Vertretung bei der Verwaltung desselben einen möglichst freien Spielraum zuzuweisen. Es lehnen sich
die in dieser Beziehung in den Eutwurf aufgenommenenBestimmungendenjenigenan, welche bereits
m einigen anderen Landcstheilcn bei der Verwaltung provinzial- resp, communalständischer Institute
zur Geltung gelangt sind.

Zu den einzelnenBestimmungendes Entwurfs ist Folgendes zu bemerken:
Im §. 1. ist der für den Kreis Wetzlar durch das Regulativ vom 17. September 1855

"»gesetzte Bezirtsstraßenfonds von der Verschmelzung mit dem Provinzialstraßenfonds auszuschließen
gewesen. Denn in diesem Kreise ist ein Bezirtsstraßenfonds im Sinne jenes Regulativs thatsächlich
nicht zur Eristcnz gelangt, es ist vielmehr von der Kreisvertrctung bezüglich des Straßcnbauwcsens
eine abweichende, jedoch dem Bedürfniß zur Zeit noch ausreichendentsprechende Einrichtung getroffen,
bei welcher es vorläufig das Bewenden behalten tan».

Im 8- 5. »ä 3. sind aus dem vorstehend zu 1. angegebenenGrunde die von den Ein¬
wohnern des Kreises Wetzlar zu erhebenden Abgaben ausdrücklichauszunehmcn.

Einer besonderenExemtion auch der Eingesessenen des mit dem RegierungsbezirkCoblenz
vereinigtenKreises Mcisenheimbedarf es nicht, weil der letztere zur Zeit dem provinzialständischcn
Verbände der Nheinpiovinz noch nicht angehört.

Im 8- 8. ist der bisher üblich gewesene Modus der Erhebung der Stcuerzuschläge für
Bezirtsstraßenzweckc dahin abgeändert, daß fortan eine Contingentirung derselben stattfinden soll. Es
erscheint dies um so mehr sich zu empfehlen,als nur auf diese Weise die im 8. 9 gegebene Bestim¬
mung, wonach denjenigenbisherigen Bezirtsstraßen-Vcrbändcn, welche Kapitalvermögen in den Pro¬
vinzialstraßenfondseingebrachthaben, die Zinsen davon auf ihre Zuschläge iu Anrechnung gebracht
Werden sollen, auf leichtere Weise zur Ausführung gelangen tcmn.

Die bezügliche Bestimmung des §. 8. erscheint hier in einer, dem §. 6. der Verordnung
über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmcnwcsensin der Rheinprovinz vom l4. Juni 1859
analogen Fassung.

Im §. 9. bezwecktdie Festsetzung eines bestimmten Zinsfußes de» auf die Steuer-Zuschläge
i" Anrechnungzu bringenden Zinscnbctrag zn fixiren und hiermit die Berechnungselbst zu vereinfachen.

Der im F. 10. enthaltene Vorschlag über die Zusammeusetzungder Provinzialstraßen-
Commission schließt sich derjenigen Bestimmung an, welche von dem Provinzial-Landtagebezüglich der
Besetzung der Finanz- und Bau-Commissionfür die neu zu errichtendenresp, zu erweiterndenIrren-
Heil- und Pflege-Anstaltenneucrdiugs angenommenworden ist. Sollte jedoch für den vorliegenden
Zweck die Zahl von 15 Mitgliedern als zu groß oder als nicht erforderlicherfcheinen, so wird auch
eine andcrweiteZusammensetzungin Aussicht genommen werden können, und den desfallsigenVor¬
schlägen der Provinzialstände entgegenzusehen sein.
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Ueber-
über die Einnahmen und Ausgabender einzelnen NeMssirlMn-

E iuna h m e n

Bezirksstraßenfonds

des

Negierungs- Bezirks.

an Steuerbeischlägen. Netto
an

Lhansscc-
gcldern.

Sonst.

Summa
der

Spalte»
3, 4, 5.

für die
Aufseher

und
Wärter

an Besol¬
dungen :c.

zur
Vetrass der
denselben

zu Grunde
liegende»
Steuern.

Betrag,

Schul-
den-

tilguug.

Tlilr. THU. Tl,lr. , Tlilr. Tblr. Tl,lr, :>>li.
1. 2. 3. 4. 5. 6. ?. 8.

^ ^ 920,544 89,510 22,091 5,134 116,735

19.118

9,506

1.401

6,333

Coblenzostrhcinisch .... 179,599 11,712 4,188 3,218

„ westrhcinisch.... 606,256 49,895 9,957 3,407 ^ 63,055 7,008 667

294,708 28,331 12,521 358 41,210 5,001

1,018,688 49,691 15,193 3,143 68,231 4,408

Düsseldorfostrheinisch . . . 1,369,877 44,395 13,173 4.562 62,130 3,798

„ westrhcinisch. . . 933,471 45,350 11,870 ^ 5.816 63,036 6, 39

875,668 79,501 13,980 2,615 96,096 11,614 340

Hlluptsumme . . 6,198,811 398,385 102,973 28,253 529,611 48,875 7,340
!

Von der Al isgabe-Splllte 12 fä llt durchschnittlichauf 1 Meil« ', Spalte 9, rund

sich ergiebt. Hiervon abgezogen die Einna hmcn Spo lte 4 und 5 mit . ......
bleibendurch Steuerbeischlägezu decken .................

Diese letztereSumme,vertheilt auf die Steuern, Spalte 2, ergiebtein Erforderniß

Coblenz, den 28. Oktober 1870.

ficht
fonds der Nheinprovinznach dem durchschnitte der Jahre l867i9.

Ausgaben Länge der Am Schlüsse Die

pro 1870
vorhandenen

Bezirks-
strahen,

rund
Meilen.

des Jahres 1869
besitzt der Fonds

an

Steuer¬

Zur Unterhaltung
und extraord. Instand¬

setzung der Straßen.
Sonst.

Tblr.

Summa
der

Spalten
7,8,10, 11

Tblr.

beischläge
pro
1870

Activa

T!,lr.

Passiva

Th.r,

Lange derselben
in Meilen.

Betrag.

Tlilr.

betragen

Prozent.__

9. . W. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

94,44 86,643 415 102,897 99 84,636 10

19,38 19,989 4,853 26,243 23 3,358 1«

62,«? 52,899 1,649 62,193 70 54,333 2,666 8 l/3

55,06 55,064 168 60233 53 22,817 82,835 10

39,33 43,940 1,478 54,826 39 61,755 5

3l,8U 53,402 629 57,829 32 102.238 80 3 l/3

62,03 48,583 2,077 55,799 62 72,855 126 5

111,80 80,550 577 93,081 116 39.047 10

475,21 446,070 10,816 513,101 494 437,681 89,065

1.080 Thaler, so daß für die pro 1870 vorhandenen Straßen, Spalte H^'Mr'
................ '..'!.'.'. 13 1,226 „

. °"^ 402,294 Thlr.

von 6,4g Prozent.

Der Ober-Prästdentder Nheinprovw).
gez. von Pommer-Gsche.
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Entwurf.

Gesetzentwurf wegen Vom 1. Januar 1873 ab dürfen die öffentlichen Wege und Straßen des Regierungsbezirks
Einführungbreiter Düsseldorf nur mit Fahrwert befahren werden, welchesmit mindestens vier Holl breiten Radfelacn
Nadfelgen für die versehenist.

öffentlichenWege des
Regierungsbezirk« 8. I.
Düsseldorf nebst

Motiven. Ausgenommenvon der Bestimmungdes 8» 1. 'st-'
l>. alles Personcnfuhrwcrk;
d. alles nicht mit Pferden, Ochsen oder Maulthicrcn bespannteFuhrwerk;
c. alles Fuhrwerk, welches entwederdem Auslande oder solchen Landcslheilenangehört, in denen

der Gebrauch von Nadfelgen mit einer geringeren als der §. 1. vorgeschriebenen Breite statt-
haft ist.

8-3.

Uebertrctungendieses Gesetzes werden das erste Mal mit ein bis fünf, im Wiederholungs¬
fälle mit 2-10 Thlrn. Geldbuße belegt. Die Strafe trifft den Eigenthümer des Fuhrwerks soll
jedoch von dem Führer desselben mit Vorbehalt seines Regresses an den Eigenthümer erlegt werden
— Für ein und dieselbe Reise ist die Strafe nur einmal zu verhängen.

Der Wagenführer, welcher der nächstenOrtsbehörde zuzuführenist, soll von dieser mit einer
Bescheinigungdarüber versehen werden, daß die Contraveution angezeigtworden ist.

8.4.

Die Bestimmung des 8- 1- gilt auch für diejenigen Straßen und Gemeindewege, auf welche
die Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr anf den KunststraßcnfGes-Sammluna
S. 80.), Anwendung findet. "

8.5.

Der Regierung in Düsseldorfbleibt vorbehalten, den im 8-1. bestimmten Termine nöthiae»-
falls um eine nicht über zwei Jahre hinausgehendeFrist zu verlängern, auch auf den Antrag der
Krcisstände einzelne Gemeinde- oder bestimmte Wege von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen.

Beglaubigt:
Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten:

gez. Graf von Itzenplitz.
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Motive.
Der RegierungsbezirkDüsseldorf bedarf vermögeseiner dichten Bevölkerung eines vielfach

gegliedertenNetzes von Verbindnngswegen. Der mit der Bevölterungszahl im Verhältniß stehende
lebhafte Verkehr bedingt einen Zustand dieser Wege, welcher über die in den meisten anderen Provinzen
^erhebenden Anforderungen weit hinausgeht. Auf den 99 Quadratmeilen des Bezirks befinden sich,
^- der zahlreichenEisenbahnennicht zu gedenken — 102 Meilen Staats-Chausseen und 117 Meilen
Bezirks-, Kommunal-, Aktien- und Privat-Chausseen. Außerdemdienen dem Verkehr über 650 Meilen
öffentlicherWege, von denen etwa 370 Meilen ausgebaut, d. h, mit Kies, Schlackenoder Stein-
Material befestigt sind. Zum Theil befinden sich diese Wege (conf. Statistik des Regierungsbezirks
Düsseldorf von Mülmann II S. 649.) in einem so vortrefflichenZustande, daß sie mit Chausseen
anderer Lcmdcstheilc den Vergleichaushalten können.

Im Verhältniß zu diesem Zustande steht die Höhe der Uuterhaltungskostcn. Mit Einschluß
der Naturaldienste sind im Jahre 1865 von den Gemeinden über 230,000 Thlr. auf den Wegebau
verwendetworden, d. h. etwa 25"/« der Klaffen- und klassifizirten Einkommensteuer oder auf die Meile
etwa 350 Thlr.

Unter den dargelegtenUmständenerscheint es als eine dringende Aufgabe der Verwaltung,
für die möglichstgute und möglichst billige Unterhaltung der KommmialwegeSorge zu tragen.
Man ist deshalb schon lange bedacht gewesen, Einrichtungen und Anordnungen, welche zum Zwecke
der Conservirung der Staatsstraßen bestehen, auf die Gcmeindewege auszudehnen.

So sind namentlichdie Bestimmungenüber die Breite der Nadfelgenauf Kuuststraßenvom
17. März 1839 für anwendbarerklärt auf die Gemeiudcwege der Mehrzahl der Kreise des Regierungs¬
bezirks.

Seit einigen Jahren ist der Wunsch ausgesprochenworden, auf dem betretenenWege noch
weiter zu gehen, und nicht blos bezüglich des Frachtfuhrwerks,wie dies i» der gedachten Verordnung
geschieht, sondern auch bezüglichalles anderen, mit Ausschluß des Personen-Fuhrwerks, die Anwen¬
dung von mindestens4 Zoll breiten Nadfelgen ans allen öffentlichen Wegen vorzufchreiben.

Die Erfahrungen in denjenigen Kreisen des Bezirks, luo Radfelgen von dieser Breite bereits
allgemeinin Gebrauch sind, haben hinreichend dargethan, wie sehr hierdurchzur Erhaltung der Wege
beigetragenwird. Die überwiegendeMehrzahl der vernommenenKrcistags-Versammluugen hat sich
für die Einführung der erwähnten Breite der Nadfelgen unter der bezeichneten Einfchränkung aus¬
gesprochen. Die von eiuzelueu Kreisvertrctungen hervorgehobenenBedenken tonnen als begründet
nicht anerkannt werden. Die Annahme, daß durch den Gebrauch breiter Felgeu der Ackerbau erschwert
werde, wird durch die Erfahrung in den Kreisen, wo solche Felgen in allgemeinem Gebrauch stehen,
als nicht zutreffendbargethan.

Die Besorgniß, daß dem kleinen Landwirthe die Kosten der neuen Eiurichtung seines Fuhr¬
werks drückend sein würden, beseitigtsich dadurch, daß für die Ausführung der intcndnten Maßregel
eine geraume Frist gestelltwird.

AIs richtig ist es zwar anzuerkennen,daß breite Felgen für Hohlwege weniger geeignet
erscheinen,allein solche Wege müssen ohnehin allmählichbeseitigt werden. Wo indeß locale Verhalt¬
nisse z. B. in Gebirgsgegenden die Anwendbarkeitbreiter Felgen ausschließen,wird der Regierung
vorbehalten sein, auf Antrag der Kreisstände eine Ausnahme zu gestatten.

Von diesen Gesichtspunktenaus ist der Entwurf des bezüglichen Gesetzes aufgestelltworden.
Der 8. 1. bestimmtden Zeitpunkt, von dem ab das letztere in Kraft treten foll, aus den

1. Januar 1873, fo daß ein Zeitraum von beinahe 3 Jahren zur Abäudcruug der im Gebrauch
befindlichen schmalen Felgen verstattet wird.
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Der 8. 2. nimmt «ud a und d das leichtere Fuhrwerk von der Maßregel aus. Die Aus¬
nahme Lud c, bezüglich des fremden Fuhrwerks bedarf keiner Rechtfertigung.

Der F. 3. schließt sich an die gleiche Bestimmung an, welche in der Verordnung vom 21.
October 1859, betreffend die Spurweite und Achsschenkellänge enthalten ist.

Der §. 4. soll dem Zweifel begegnen,ob das Gesetz auch auf diejenigen Straßen gilt, auf
welche die Verordnung vom 1?. März 1839 Anwendung findet und behalt.

Der ß. 5. bedarf keiner weiteren Erläuterung.
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Erwiderungen
des Hömglichn Lmidtags^ommissarmZauf Unlrage des !9. Uhemischen

Unwinzial-LlMdlages.

Nro. 1

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich mit Bezug auf das gefällige Schreiben v°«' 26. Mmz ^ ^^^^^^
1868 Nr. 51 I.. Hl., betreffend die Erweiterung der Bestimmungen über die Vestcueruug °er ^ , ,^^ ^.^ ^^^^
ganz crgcbenst zu benachrichtigen, daß die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- uud ^«""m,^ d« Hunde.
Angelegenheite.l und des Innern, nachdem die Aeußerungen der Provinzial^andtage der °Ht «uer n
Provinzen der Monarchie über die denselben vorgelegten, meinen. Schreiben vom 1^. ^a«^u°
angeschlossenen Grundzüge eingegangen sind, von der Absicht, den Erlaß
durch welches die Provwzial-^idtaqe ermächtigt würden, für den Bereich des pr°vl«zlals an l,ch n
Verbundes, beziehungsweise für eiuzclne Theile desselben, die allgemeine Einführung einer Steuer an,
das Halten von Hunden zu beschließen, zur ^cit Abstand genommen haben. ..

Von den 8 ProvinzialHandtagen haben fich 5 überhaupt gegen das ^rin,,v " ^ 1°"y
Gesetzes ansgesprochen, die übrigen 3 aber der Vorlage nur unter solchen M°d,nec> >on n nammllich^^,>,yeu an-ögc^proll)cn, oie nurigen o aoer ue>, ,<,u>,lu^ n»>, »»^^ ,«.«,... > , is„>i<? aus
in Vetveff der Steuerbefreiungen und der Verwendung der Steuern zugestimmt, ""he M .
Gründe», die in der Sache selbst liegen, theils nur deshalb zurAnnahme nicht ?^2»" "1 "'"' ^
auch selbst diese 3 Provinzial-Landtage in ihren diesfälligeu Vorschlägen
miteinander in direetem Widersprüche stehen. Wenn an sich schon d«Z Zu,ta^etom.mn eu> ^e,cheo,
gegen welche, die Mehrzahl der Provinzial-Landtage sich crtlärt hat, ""^ "elcheo >'°cy ° '
Besteuerung einführt, zweifelhaft erscheint, so wird dieser Zweifel noch

daß es sehr fraglich ist. ob irgend einer der Provinzial-Landtage von der 'hm ^ ^ "' d «Uiges
Gesetz unter d n v° geschriebenen Viaßnahme.i übertragenen Befngniß Gebranch ^ ' , '^ ° ' ^

hat daher, so erwünscht' es anch im Allgemeinen wäre, die gesch'^"^»"^
der Huudc anszudchncn und dadnrch eine Verminderung der unnütz ^""^" ^ ,^^„ lüm,,!M,
doch unter den vorstehend angeführten Umständen für jetzt nicht für angeme^en cruu)

den hierauf gerichtete« Anträge» eine weitere Folge zu Mn. Schreibens gefälligst
Euer Hochwohlgeborcu ersuche ich ganz ergcbcnst, den ^nhalt mc,eo ^ ^

Mr Kenntniß des Provinzial-Lcmdtages bringen zu wollen.^ ^^^^^ ^^^^^,^„,,ss^.
Ober-Präsident der Nheinprovinz:

von P omm er- Esche.

3ln
den Provinzilll-Landtags-Marichall, Königlichen Kammcrherrn .'c.

Herrn Freiherrn von W ald bolt-Vas scnhcim-BornhclM
Hochwohlgcboren

L. 0. Nr. 8. hiersclbst. 7
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Aufnahme von
Straßen unter die

Bezlllsstrahen,

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Ew. Hochwohlgeborenbeehre ich mich hierdurch ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß in
Folge der von dem 19. Rheinischen Provinzial-Landtage gefaßtenBeschlüsse, des Königs Majestät
mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 23. August1808 zu genehmigen geruht haben, daß nachverzeichnete
Straßen nach ihrer bezirtsstraßcnmäßigenHerstellungunter die Bezirksstraßcn aufgenommenwerden
und zwar:

N. unter die Bezirtsstraßcn des RegierungsbezirksAachen von Hillesheim nach Dollcndorf, nn
Kreise Schleiden;

b. unter die wcstrheinischcn Bezirlsstraßen des RegierungsbezirksCoblenz, I. von Cochem auf
Kelberg, nebst Zweigstraße über Faid nach Driesch, 2. von Treis (Flaumbachstraße) bis
Cllstellaun, 3. von Brachtendorfs-Mühle nach Gasscuhof, 4. von Kelberg auf Ahrdorf, im
Kreise Adenau, 5. vou Entirch nach Irmenach, 6. von der Ahrbczirksstraßebei Wadenheim
nach dem Bade Neuenahr nebst den an beiden Seiten der Ahr ausgebauten Dorfstraßen,
jedoch mit Ausschluß der Ahrbrückc;

o. unter die wcstrheinischcn Bezirlsstraßen des Regierungsbezirks Cöln, 1. von Elsdorf nach
' Buir 2. von Zülvich ans Wollcrsheim, im Kreise Eustirchen;

ä. unter die VeMsstraßcn des Regierungsbezirks Trier: 1. von Heimbach nach Baumholder,
2. von Prüm nach Dockweiler, 3. von Traben nach Strotzbüsch inl Kreise Wittlich, 4. von
Kirn nach Büchenbcurcuim Kreise Berntastel, 5. von Hillesheim nach Dollendorf im Kreise
Dann.

Der KöniglicheLandtags-Commissar,
Ober-Präsident der Nheinvrovinz:

von Pommer-Esche.
An

den Provinzial-Landtags-Marschall, KöniglichenKammerherrn :c.
Herrn Freiherr» von Waldbott-Bassenheim-Bornheim

Hochwohlgeboren
Nr. 4. I., tl Hierselbst.

Aufnahme uon Ge-
meindestraßen unter
die Bezirlsstraßen.

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Ew. hochwohlgeborenbcehie ich mich mit Bezug auf den Schlußautrag in dem gefälligen
Schreiben vom I.April 1868 ganz ergebenst milMheile», daß ich in Folge desselben an die Regierungen
der Provinz die in AbschriftbeigefügteVerfügung erlassenhabe.

Der KöniglicheLandtags-Kommisfarius,
Ober-Präsident der Rheinprovin;:

von Po m m er - Esch c.
An

den Provinzial-Landtags-Marschllll,KöniglichenKammerherrn ?c.
Herrn Freihnrn

Hochwohlgeboren
Nr. 1. I.. <^. hicrselbst.
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Cob lenz, den 22. April 1868.

Der 19. Rheinische Provinzial-Landtag hat mit Rücksicht darauf, daß bei jedem Landtage
Anträge auf Aufnahme von Gemcindestraßenin die Reihe der Vezirksstraßenaus dem Grunde gestellt
werden, weil die Gemeindengebaut haben, nachdem ihnen, wie behauptet wird, Aussicht zur ucoer-
nähme der Straßen auf den Vezirksstraßen-Fondseröffnet worden, bei nur den Antrag gestellt, zu
veranlassen, daß allen Gemeindeneröffnet werde, daß von jetzt ab keiner Gemeinde durch den Hau
einer Straße, selbst wenn Prämien dazu bewilligt seien, dadurch ein Anspruch auf Ausnahme oer
Straße in die Reihe der Vczirksstraßenerwachse. ,

Die KöniglicheRegierung setze ich hiervon mit dem Ersuchenum gefällige weitere Veran¬
lassung crgcbenst in Kenntniß.

Der Ober-Präsident der Rhcinprovinz.
I. V.:

gez. Graf von Villers.
Alt

die KöniglichenRegierungen der Provinz,
Nr. 2839.
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